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Vorrede zur neunten Auflage.

Die vorliegende Neubearbeitung dieses Lehrbuches soll 
den Civilprozeß darstellen, wie er sich nach der Ctvil- 
prozeßordnung in der vom Reichskanzler am 20. Mai 1898 
bekannt gemachten neuen Fassung und nach den Neben
gesetzen vom 1. Januar 1900 an im Deutschen Reiche ge
stalten wird. Sie erscheint sonach unter ganz ähnlichen 
Verhältnissen wie im Herbste 1878 die erste Auslage» und 
sie hat gleich dieser den Zweck, zu rascher Einführung in 
daö neue Prozeßrecht als Hilfsmittel zu dienen und damit 
die Schwierigkeiten deS Überganges zu erleichtem.

Auch in anderer Hinsicht kehrt diese neue Bearbeitung 
zu der ursprünglichen zurück. Jener Zweck ist jetzt, wie 
damals, nur zu erreichen durch eine ganz kurze, streng 
auf die wesentlichen Grundzüge beschränkte Darstellung in 
möglichst einfacher und leicht verständlicher Sprache. Und 
gegenwärtig ist sogar noch mehr als damals knappe Kürze 
geboten angesichts der fast erdrückenden Maffe neuen Rechtes, 
womit sich die deutschen Juristen bis zum 1. Januar 1900 
bekannt zu machen haben. Eine ganze Reihe von Erörte
rungen einzelner Fragen, wodurch sich die siebente und 
achte Auflage von den früheren unterschieden, ist dämm 
in dieser neunten wieder gestrichen, und überdies war der 
Verfasier bemüht, die Darstellung überall so stark zusam
menzudrängen» alS eS unbeschadet der Genauigkeit und
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deS richtigen Verständnisses nur irgend möglich war. So 
ist eS erzielt, daß die neue Auflage, ungeachtet der nicht 
unbeträchtlichen Erweiterung, welche die Civilprozeßord- 
nung in der neuen Gestalt erhalten hat, und trotz der Neu
aufnahme der umfänglichen und schwierigen Lehre von der 
Zwangsvollstreckung in daS unbewegliche Vermögen, dennoch 
um mehr als hundert Seiten weniger zählt als die beiden 
vorhergehenden.

Eine solche Umgestaltung im Sinne der sechs ersten 
Auflagen empfahl sich aber auch noch auS einer anderen 
Rücksicht. Obgleich eS der erweiterten Bearbeitung an 
Erfolg und Beifall nicht gefehlt hat, so erwies sich doch 
sehr bald durch die Erfahrung, daß für ein ganz kurzes 
Lehrbuch ein ungleich größeres Bedürfnis besteht. Ins
besondere von Seite der Studierenden war eine beständige 
Nachfrage nach den älteren Auslagen. Aber auch auS 
nicht juristischen Kreisen zeigte sich ein stärkeres Begehren 
nach einer auch für sie geeigneten Darstellung des Civil- 
prozefleS, wie sie die ersten Auflagen geboten hatten, als 
die Verlagsbuchhandlung früher angenommen hatte. Und 
einem solchen Wunsche gerade von dieser Seite hat die 
deutsche Rechtswissenschaft allen Grund, bereitwillig ent
gegenzukommen. Denn läßt sich auch die Ansicht, daß 
daS Recht seinem Inhalte nach vom Volksgeiste erzeugt 
werde, der Wirklichkeit gegenüber wenigstens für höhere 
Stufen der Entwickelung schwerlich sesthalten, so ist doch 
soviel sicher und unverkennbar, daß eS erst dann voll
kommen lebendig wird und zu wahrhaft segensreicher Wirk
samkeit gelangt, wenn eS mindestens in seinen Grundzügen 
in daS allgemeine Volksbewußtsein elngedrungen ist. Da
für nach Tunlichkeit zu sorgen, erscheint namentlich gegen
über dem neuen Reichsrechte geradezu als vaterländische
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Pflicht. Auch dieses Ziel hat daher der Verfasser bei der 
neuen Bearbeitung wieder im Auge gehabt, zumal da 
dem Bedürfnisse des Juristen damit kein Abtrag geschieht. 
Im Gegenteil wird, wie schon im Vorworte zu der 
ersten Auslage gesagt war, „der Versuch einer solchen 
Vereinigung der Interessen für beide Telle nicht anders 
als nützlich sein können, da einerseits die durch die Rück
sicht auf den Nichtjuristen gebotene Einfachheit, Klarheit 
und Gleichförmigkeit der Sprache auch dem Juristen, 
andererseits die im Hinblick auf den letzteren geforderte 
Genauigkeit und Schärfe auch bent Nichtjuristen zustatten 
kommen muß."

Die etwas veränderte Aufgabe, die somit dieser neuen 
Auslage im Vergleiche mit den beiden vorhergehenden ge
steckt war, führte von selbst auch zu einer gewissen Ver
änderung der inneren Haltung. In den genannten beiden 
Auslagen hat der Verfasser überall streng Farbe bekannt 
und seine Ansichten entwickelt, auch wo sie einer ganz 
allgemeinen Meinung und der Rechtsprechung deö Reichs
gerichtes entgegentraten. Für ein zur Einführung be
stimmtes und auf die weitesten Kreise berechnetes Lehrbuch 
wäre eS aber wenig geziemend, einen einsanlen Stand
punkt einzunehmen, und die neue Darstellung schließt sich 
daher der gemeinen Meinung in weitem Maße an, nament
lich überall da, wo eS sich um sachlich unbedeutende 
Formfragen handelt. In gewissen wichtigen Punkten hat 
freilich der Verfasser seine abweichende Ansicht auch dies
mal nicht unterdrücken zu dürfen geglaubt. Übrigens 
ist eine ganze Reihe streitiger Fragen durch die neue 
Fassung der Civilprozeßordnung teils unmittelbar, teils 
wenigstens mittelbar entschieden, und solchen Entscheidungen 
hatte sich natürlich die Darstellung unbedingt zu fügen.
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Dem gesetzlichen Sprachgebrauche ist auch bei dieser 
Neubearbeitung die größte Sorgfalt gewidmet worden. 
Nicht nur bedient sich das Lehrbuch selbst überall dieses 
Sprachgebrauches, sondern die gesetzlichen Kunstausdrücke 
sind auch da, wo sie zum erstenmal auftreten, oder da, 
wo ihre Bedeutung erläutert wird, durch Anführungs
zeichen kenntlich gemacht und so schon äußerlich von Kunst- 
auödrücken nicht gesetzlichen Ursprunges unterschieden. In 
gleicher Welse ist auch sonst mitunter auf den Wortlaut 
deS Gesetzes hingewiesen.

Im Oktober 1898.

Vorwort zur zwölften und dreizehnten 
Auflage.

Zufolge der Novelle vom 5. Juni 1905 war eine teil
weise Neubearbeitung erforderlich. Der Verfasser hat daraus 
Veranlaflung genommen, daS ganze Buch einer erneuten 
genauen Durchsicht zu unterziehen, um es überall auf 
den heutigen Stand zu bringen. Die Rücksichten, die ihn 
dabei geleitet haben, sind bereits in der oben abgedruckten 
Vorrede zur neunten Auslage dargelegt.

So möge denn das kleine Werk von neuem hinauL- 
gehen und versuchen, den damit beabsichtigten Nutzen zu 
stiften. 

Im Mai 1907.
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Einleitung.

§ i.

I. Kegrtff und Aufgaben des Civilproxesses.

I. Der Civilprozeß ist eine Art des Prozesses. 
Unter Prozeß aber versteht man seit dem Mittelalter ein 
rechtlich geordnetes Verfahren zur Erreichung elneS be
stimmten rechtlichen Zweckes. Je nach der Verschiedenheit 
dieses Zweckes verzweigt sich der Prozeß in verschiedene 
Arten, insbesondere in den Civilprozeß und den Straf
prozeß. Der Strafprozeß ist das rechtlich geordnete 
Verfahren zum Zwecke der Verhängung und Vollstreckung 
der wegen Verletzungen der Rechtsordnung verwirkten 
öffentlichen Strafen. Der Civilprozeß dagegen ist das 
rechtlich geordnete Verfahren zur Wahrung privatrechtlicher 
Jnteresien durch die Tätigkeit von Staatsorganen.

II. Der Civilprozeß in diesem weiteren Sinne zerfällt 
wieder in zwei Unterarten: das Verfahren in den Sachen 
der „streitigen Gerichtsbarkeit" oder den Civilprozeß 
im engeren Sinn, und das Verfahren in den Sachm der 
„freiwilligen Gerichtsbarkeit".

Die Sachen der streitigen Gerichtsbarkeit sind die Fälle, 
worin es sich um die Wahrung des privatrechtlichen Jnter- 
esies eines Beteiligten gegenüber dem widerstreitenden Inter
esse eines anderen handelt, so daß mit der Möglichkeit eines 

sltttn», Lwuprozrb. 12. u. 13. Hilft 1
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Widerspruches von Seite dieses letzten und also eines 
Streites der Parteien zu rechnen ist.

Die Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit dagegen sind 
die Fälle, worin Staatsorgane zur Wahrung privatrecht
licher Interessen tätig werden, obgleich kein Widerstreit 
solcher Interessen besteht, weil entweder gar keine Mehr
heit von Beteiligten vorhanden ist, oder weil die Tätigkeit 
des Staatsorgans im gemeinsamen und übereinstimmenden 
Interesse der Beteiligten liegt.1 Hierher gehört z. B. 
die Anordnung von Vormundschaften und Pflegschaften, 
überhaupt die gesamte Tätigkeit der Vormundschaftsgerichte. 
Desgleichen diejenige der Nachlaßgerichte. Nicht minder 
diejenige der Standesbeamten. Ferner die Führung der 
Grundbücher und der Vereins-, Güterrechts-, Handels-, 
Genossenschafts-, Schiffsregister. Endlich und ganz be
sonders die Mitwirkung staatlicher Organe, vornehmlich 
der Gerichte und der Notare, beim Abschlüsse von Rechts
geschäften.

In diesem Lehrbuche kommt nur das Verfahren in den 
Sachen der streitigen Gerichtsbarkeit, also der Civilprozeß 
im engeren Sinn, in Betracht.

III. Der Civilprozeß in diesem engeren Sinne hat je 
nach der Verschiedenartigkeit der Bedürfnisse, denen er 
dienen soll, verschiedene Grundaufgaben.

1) Vor allem folgt aus dem in jedem geordneten Staats
wesen bestehenden Verbote der Selbsthilfe das Bedürfnis

1 Im geltenden Rechte fehlt 
es freilich an einer festen begriff
lichen Scheidung zwischen den 
Sachen der streitigen und der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, und 
von seinem Standpunkte lassen

sich die letzten nur bezeichnen als 
oie Fälle, worin Staatsorgane 
zur Wahrung privatrechtlicher 
Interessen nicht in den Formen 
des Civilprozesses im engeren 
Sinne tätig werden.
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des staatlichen Einschreitens, um berechtigten, aber von 
dem Verpflichteten nicht freiwillig befriedigten privatrecht
lichen Ansprüchen die Befriedigung zu verschaffen. ES 
geschieht zunächst in der Weise, daß auf die „Klage" 
deS Berechtigten das Gericht den Verpflichteten zur Be
friedigung des Anspruches „verurteilt", d. h. ihm im 
Namen des Staates diese Befriedigung noch besonders 
gebietet. Bleibt dieses Gebot erfolglos, so tritt dann die 
„Zwangsvollstreckung" ein, d. h. die Anwendung 
geeigneter Mittel von Staatswegen, um jene Befriedigung 
unabhängig von dem guten Willen des Verpflichteten her
beizuführen. Die gerichtliche Verurteilung zu einer Leistung 
ist demnach für diese ein „vollstreckbarer Titel". Da
neben gibt es nach der Reichs-Civilprozeßordnung noch 
eine Reihe weiterer Vollstreckungstitel.

Da die Verurteilung zur Befriedigung eines erhobenen 
Anspruches nur dann erfolgen darf, wenn dieser dem 
Gerichte als ein berechtigter erscheint, so liegt in jeder 
vorbehaltlosen Verurteilung von selbst auch eine gericht
liche Feststellung der Berechtigung deS Anspruches. Er
scheint der erhobene Anspruch nicht als berechtigt, so kann 
nichts weiter als die gerichtliche Feststellung seiner Nicht
berechtigung (In der Form der Abweisung des Anspruches) 
erfolgen.

2) In manchen Fällen besteht aber überhaupt bloß daS 
Bedürfnis der gerichtlichen Feststellung deS Daseins oder 
deS NichtdaseinS eines Anspruches oder irgend eines anderen 
privatrechtlich wichtigen Verhältnisses, ohne daß eine Ver
urteilung begehrt wird oder zurzeit auch nur begehrt werden 
kann. So kann z. B. zur Vermeidung späterer Schwierig
keiten die Feststellung des bestrittenen Bestehens einer be
dingten oder betagten Forderung, zur Verhütung einer 

1*
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Schädigung des Kredites die Feststellung deS NichtbestehenS 
einer von einem Anderen behaupteten Forderung, auS Rück
sicht auf künftige Erbanfprüche die Feststellung eines be
strittenen Kindesverhältnisies von Wichtigkeit sein. In 
Fällen solcher Art kann nach der Reichs-Civilprozeßordnung 
aus die bloße gerichtliche Feststellung geklagt werden (Fest
stellungsprozesse).

3) Eine weitere Aufgabe deS Civilprozesies ist, privat
rechtlichen Ansprüchen durch staatliches Einschreiten eine 
Sicherung gegen die Gefahr zu gewähren, daß sonst die 
Erlangung ihrer Befriedigung durch eine den Umständen 
nach drohende Veränderung der Sachlage Unmöglich oder 
doch stark erschwert werden würde. Diese Sicherung er
folgt je nach der Verschiedenheit der Fälle entweder durch 
„Arrest" oder durch „einstweilige Verfügung".

4) Endlich muß kraft besonderer Rechtsvorschrift der 
Weg des CivilprozesseS in einer Reihe von Fällen ein
geschlagen werden, in denen es sich nicht um Befriedigung, 
Feststellung oder Sicherung schon bestehender privatrecht
licher Ansprüche oder Verhältnisie, sondern um die Schaffung 
neuer oder um die Aufhebung bestehender privatrechtlicher 
Verhältnisse handelt. So z. B. wenn Ehescheidung, oder 
wenn Aushebung oder Wiederherstellung deS güterrecht
lichen Verhältnisses zwischen Ehegatten begehrt roitb2 
(RechtSg estaltungSkla gen). Die Fälle dieser Art liegen 
auf der Grenze der streitigen und der freiwilligen Ge
richtsbarkeit.2

* S. § 1564 ff. BGB. vbd. 
§ 606 ff. CP., § 1418, 1468, 
1469,1542, § 1425,1547 BGB.

• Daraus erklärt sich, daß 
einzelne dieser Fälle von man
chen Rechten dem Gebiete der 

streitigen, von anderen demieni- 
oen der freiwilligen Gerichts
barkeit zugeteilt sind. So hatte 
z. B. das gerichtliche Verfahren 
zum Zwecke einer Erbteilung 
nach dem früheren gemeinen



§ 2.
II. Geschichte der GtvUprsrrßordurttrg für das Deutsche Keich. 

I. Bis zum Inkrafttreten der Reichs-Civilprozeßordnung 
hatte der Civilprozeß in den verschiedenen Teilen Deutsch
lands eine sehr verschiedene Gestalt. Nicht einmal die 
allgemeinen Grundsätze, die seit Jahrhunderten unter dem 
Namen deS gemeinen deutschen CivilprozeßrechteS 
bestanden hatten und, wo es an besonderen landesrecht- 
lichen Vorschriften fehlte, bei allen deutschen Gerichten 
befolgt werden sollten, hatten ihre Geltung überall in 
Deutschland zu retten vermocht. Überdies war das fast 
durchaus schriftliche, höchst künstliche und mit Förmlichkeiten 
überladene Verfahren, wie eS in den meisten deutschen 
Rechtsgebleten in Übung war, dem Verständnisse des 
Volkes fremd und veranlaßte durch seine Langsamkeit und 
Schwerfälligkeit allgemeine Klagen. Ein volkstümliches 
und allgemein beliebtes Verfahren bestand bis zur Mitte 
deS 19. Jahrhunderts nur auf dem linken Rheinufer, in 
Rheinpreuße», Rheinbayern und Rheinhessen, wo seit der 
französischen Herrschaft das französische mündliche und 
öffentliche Verfahren sich erhalten und unter dem Einflüsse 
des deutschen Gerichtsgebrauches eine sehr einfache, natür
liche, jeden unbefangenen Sinn ansprechende Gestalt an
genommen hatte. So kam eß, daß die öffentliche Stimme, 
wie sie namentlich in den Bewegungen deS JahreS 1848

deutschen Rechte die Gestalt eines 
Civilprozesses, währmd es jetzt 
in § 86 ss. des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit sachlich angemes
sener als ein Verfahren der frei
willigen Gerichtsbarkeit gestaltet 

ist. Ferner wird erklärlich, daß 
das Entmündigungsverfahren 
nach der Reichs - Civllprozeß- 
ordnung zum Teil als ein Ver
fahren der freiwilligen Gerichts
barkeit , zum Teil in den Formn« 
des Cimlprozesses verläuft.
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laut wurde, die Einführung eines neuen, nicht allein für 
ganz Deutschland gleichen, sondern auch nach dem Vor
bilde des rheinischen Verfahrens auf die Grundsätze der 
Mündlichkeit und Öffentlichkeit gebauten Civilprozesscs 

dringend verlangte.
Dieses Verlangen blieb freilich gleich den meisten übrigen 

Einheitsbestrebungen des Jahres 1848 ohne Erfolg. Da
für begann jetzt eine große Rührigkeit der Landesgesetz
gebung zur Verbesserung des Civilprozesses. Namentlich 
wurde in Hannover durch die Allgemeine bürgerliche Prozeß
ordnung vom 8. November 1850 ein dem rheinischen ver
wandtes Verfahren eingeführt, das sich ebenfalls treff
lich bewährte und in ganz Deutschland ungeteilten Beifall 
erwarb. Der gleiche Schritt geschah 1857 in Olden
burg, 1864 in Baden, 1868 in Württemberg, 1869 in 
Bayern.

Schon im Jahre 1862 hatte aber anch der Dentsche 
Bundestag, jedoch ohne Beteiligung Preußens, in Han
nover eine Kommission niedergesetzt, die mit vorzugsweiser 
Anlehnung an die hannöverische Prozeßordnung den „Ent
wurf einer allgemeinen Civilprozeßordnnng für die dent- 
schen Bundesstaaten" ansarbeiten sollte. Der von ihr 
verfaßte sog. Hannoversche Entwurf wurde in erster 
Lesung 1864, in zweiter im Frühjahr 1866 vollendet lind 
veröffentlicht.

Bereits vorher im Jahre 1861 war in Preußen eine 
Kommission eingesetzt worden zur Ausarbeitung einer Civil- 
prozeßordiulng, die sich zur Einführung in alle Teile des 
preußische» Staates und, wo möglich, anch znr Herbei
führung einer gemeinsamen deutschen Gesetzgebung eigne. 
Das Ergebnis war der „Entwurf einer Prozeß- 
Ordnung in bürgerlichen Rcchtsstreitigkeiten für
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den Preußischen Staat", der gleichfalls im Jahr 1864 
vollendet und der Öffentlichkeit übergeben wurde. 

In dieser Sachlage erfolgte die Auflösung des Deutschen 
Bundes und die Errichtung des Norddeutschen Bundes. 
In seiner Berfaffuiig. die am 1. Juli 1867 in Kraft trat, 
war (Art. 4 Nr. 13) ausdrücklich auch „das gerichtliche 
Verfahren" als einer der Gegenstände der gemeinsamen 
Gesetzgebung bezeichnet, und die Abfassung einer gemein
samen Civilprozeßordnung wurde unverweilt in Angriff 
genommen. Auf Antrag Preußens wurde zur Ausarbeitung 
eines Entwurfes bereits im Oktober 1867 vom Bundes
rate eine aus zehn Mitgliedern bestehende Kommission 
ernannt, die ihren Sitz in Berlin hatte und ihre Be
ratungen am 3. Januar 1868 eröffnete. Sie legte ihrer 
Arbeit den erwähnten sog. Hannoversche» Entwurf von 
1866 zugrunde, berücksichtigte aber daneben fortwährend 
auch den Preußischen Entwurf von 1864. Der von ihr 
verfaßte „Entwurf einer Civilprozeßordnung für den Nord

deutschen Bund" oder sog. Norddeutsche Entwurf 
wurde in ihrer Schlußsitzung am 20. Juli 1870 zur 
Vorlegung an den Bundesrat endgültig festgestellt.

Zu dieser Zeit hatte aber bereits der französische Krieg 
begonnen, und die Erweiterung des Norddeutschen Bundes 
zum Deutschen Reiche, die er zur Folge hatte, führte von 
selbst zu einer entsprechenden Erweiterung der obigen Auf
gabe, zu dem Plan einer Civilprozeßordnung für daS 
Deutsche Reich. Zur Vorbereitung tvurde schon int Früh
jahr 1871 von dem Preußischen Justizministerium der Ent
wurf einer Deutschen Civilprozeßordnung aufgestellt und 
nunmehr durch Beschluß des Bundesrates vom 8. Mai 
1871 zur endgültigen Feststellung eines Entwurfes eine 
ans zehn Mitgliedern gebildete Kommission unter dem
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Vorsitze deS Preußischen Justizministers Dr. Leonhardt 
berufen. Sie trat am 7. September 1871 in Berlin 
zusammen und schloß ihre Arbeiten am 7. März 1872. 
Der daraus hervorgegangene Entwurf wurde durch Be- 
schlüsie des Bundesrates noch mehrfach abgeändert und in 
dieser neuen Gestalt gemeinsam mit dem Entwürfe eines 
Gerichtsverfassungsgesetzes undeinerStrafprozeß- 
ordnung für das Deutsche Reich im Herbste 1874 dem 
Reichstage vorgelegt. Am Anfänge des Jahres 1875 
folgte die Vorlegung des Entwurfes einer Konkurs Ord
nung für das Deutsche Reich. Jedem dieser Entwürfe 
war zur Darlegung der allgemeinen Grundsätze und zur 
Rechtfertigung oder Erklärung der einzelnen Bestimmungen 
eine ausführliche „Begründung" (sog. Motive) bei
gegeben, welche für die Auslegung von höchster Wichtig
keit ist-1

Sämtliche Entwürfe wurden nun zunächst noch einer 
gründlichen Durchberatung durch Kommissionen des Reichs
tages unterworfen, und zwar die drei erstgenannten durch

1 Sämtliche Entwürfe nebst 
ihren Begründungen liegen ge
druckt vor teils in Gestalt Der 
dem Reichstage zugegangenen 
amtlichen Vorlagen, teils in 
den Aktenstücken des Deutschen 
Reichstags. II. Legislatur
periode. 2. Session 1874/75. 
Justiz-Gesetzgebung Nr. I—IV. 
Aktenstücke Nr. 4, 5, 6 und 200 
(auch im Buchhandel: Berlin 
1874 und 1875 bei Fr. Kort- 
kamps erschienen). Ferner finden 
sie sich in den aus Veranlassung 
des Reichs-Justizamtes unter 
dem Titel: „Die gesamten Ma
terialien zu den Reichs-Justiz-

gesetzen" (Berlin, R. v. Decker's 
Verlag) von C. Hahn heraus
gegebenen Vorarbeiten der vier 
Justizgesetze (Entwürfe nebst 
Begründungen, Reichslagsver
handlungen , Protokolle und 
Berichte der Kommissionen): 
Band I. Gerichtsverfassungs
gesetz. Band II. Civilprozeß- 
ordnung. Band III. Straf
prozeßordnung. Band IV. Kon- 
kursordnunq. Um die Benutzung 
eines jeden Abdruckes zu ermög
lichen, werden in diesem Lehr
buche die Begründungen nach 
den Paragraphen der Entwürfe 
angeführt.
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eine gemeinsame Kommission von 28 Mitgliedern, der 
Entwurf der Konkursordnung durch eine besondere Kom
mission. Diese Beratungen hatten wichtige Abänderungen 
vornehmlich im Entwürfe des GerichtsverfasiungSgesetzeS, 
aber auch im Entwürfe der Civilprozeßordnung zur Folge.2 
Die beiden anderen Entwürfe kommen für dieses Lehrbuch 
nicht weiter in Betracht.

Im Herbste 1876 erstatteten die Kommissionen dem 
Reichstage ihre Berichte, und nachdem zwischen dem Bundes
rate und dem Reichstage auch über eine Anzahl zuletzt 
noch übrig gebliebener gewichtiger Streitpunkte durch wechsel
seitiges Nachgeben eine Verständigung erreicht war, wurden 
die sämtlichen vier Justizgesetze nebst den dazu gehörigen 
Einführungsgesetzen in der vereinbarten Gestalt vom Reichs
tage in der Sitzung vom 21. Dezember 1876 endgültig 
angenommen, das Gerichtsverfassungsgesetz mit großer 
Mehrheit, die Civilprozeßordnung fast mit Einstimmigkeit. 
Zugleich wurde im Einverständnisse mit dem Bundesrate 
beschlossen, daß alle diese Gesetze im ganzen Umfange deö 
Reiches spätestens am 1. Oktober 1879 gleichzeitig mit 
einer noch zu erlassenden Gebührenordnung zur Regelung 
des Kostenwesens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten in 
Kraft treten sollten? Ferner gab der Bundesrat die Zu
sage, dem Reichstage bei seinem nächsten oder spätestens 
übernächsten Zusammentreten den Entwurf einer RechtS- 
anwaltsordnung vorzulegen.

2 Daher sind auch die Pro
to ko l le derJustiz-Kommis
sion des Deutschen Reichs
tages ein wichtiges Hilfsmittel 
für die Auslegung. Sie werden 
in diesem Lehrbuche nach den

— auch in Hahn's „Materialien" 
vermerkten — Seitenzahlen des 
von der Kommission veranstal
teten Druckes angeführt, 

•gl ber Einführungsgesetze 
zu jedem der Justizgesetze.
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Nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates wurden 
daS Gerichtsversassungsgesetz nebst Einführungs
gesetz als Gesetze vom 27. Januar 1877, die Clvil- 
prozeßordnung nebst Einführungsgesetz als Gesetze 
vom 30. Januar 1877 im Reichsgesetzblatte verkündigt. 

In Erfüllung seiner Zusage legte der BundeSrat dem 
Reichstage im Februar 1878 den Entwurf einer Rechts- 
anwaltsordnung vor. Im März folgte die Vorlegung 
der Entwürfe eines Gerichtskostengesetzes zur Regellmg 
der Gerichtskosten nicht bloß für die bürgerlichen Rechts
streitigkeiten, sondern auch für die Konkurs- und Straf
sachen, ferner einer Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher 
und einer Gebührenordnung für Zeugen und Sachverstän
dige. Das Gerichtskostengesetz wurde als Gesetz vom 
18. Juni 1878, die Gebührenordnung für Gerichts
vollzieher als Gesetz vom 24. Juni 1878, die Ge
bührenordnung für Zeugen und Sachverständige 
als Gesetz vom 30. Juni 1878, endlich die Rechts- 
anwaltsordnung als Gesetz vom 1. Juli 1878 ver
kündigt.

Endlich wurde dem Reichstage im Februar 1879 der 
Entwurf einer Gebührenordnung für Rechtsanwälte 
vorgelegt, die als Gesetz vom 7. Juli 1879 verkündigt 
wurde.

Als ein ergänzendes Gesetz läßt sich auch noch das im 
Entwürfe dem Reichstage im April 1879 vorgclegte Gesetz, 
betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen 
eines Schuldners außerhalb des Konkursverfah
rens, vom 21. Juli 1879 betrachten.

Die Reichs-Justizgesetze sowie die sämtlichen genannten 
Nebengesetze sind, da sich eine frühere Jnkraftsetznng als nicht 
möglich erwies, am 1. Oktober 1879 in Kraft getreten.
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n. Seitdem erfuhren diese Gesetze zunächst einige 
Änderungen und Ergänzungen in gewissen, verhältnis
mäßig unbedeutenden Einzelheiten durch eine Anzahl neuerer 
Reichsgesetze, wovon die folgenden hierher gehören:

1) Gesetz, betreffend die Abänderung von Bestimmungen 
des Gerichtskostengesetzes und der Gebührenordnung für 
Gerichtsvollzieher, vom 29. Juni 1881;

2) Gesetz, betreffend Abänderung des § 137 des Ge
richtsverfassungsgesetzes, vom 17. März 1886;

3) Gesetz, betreffend die Ergänzung des § 809 der 
Civilprozeßordnung, vom 30. April 1886;

4) Gesetz, betreffend die unter Ausschluß der Öffent
lichkeit stattfindenden Gerichtsverhandlungen, vom 5. April 
1888, welches die § 173 — 176 und § 195 des Gerichts
verfassungsgesetzes durch andere Bestimmungen ersetzt;

5) Gesetz, betreffend die Ergänzung des § 14 der Ge
bührenordnung für Zeugen und Sachverständige, vom 
11. Juni 1890;

6) Gesetz wegen Abänderung des Gesetzes, betreffend 
die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohues, und 
der Civilprozeßordnung, vom 29. März 1897.

III. Durch die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches 
für das Deutsche Reich wurden umfassendere Änderungen 
und Ergänzungen der Reichs-Justizgesetze und ihrer Neben
gesetze zum unabweislichen Bedürfnisse. Auch war durch 
das Bürgerliche Gesetzbuch das Hindernis weggefallen, das 
bisher einer einheitlichen gesetzlichen Regelung der Zwangs
vollstreckung in das unbewegliche Vermögen zur Beitrei
bung einer Geldforderung iin Wege gestanden hatte. Diese 
einheitliche Regelung war daher jetzt als Ergänzung der 
Civilprozeßordnung geboten. Es erschien jedoch zweck
mäßig, sie nicht erschöpfend in der Civilprozeßordnung
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selbst, sondern in der Hauptsache durch ein besonderes Gesetz 
über die Zwangsversteigerung und die ZwangS- 
verwaltung vorzunehmen, das ebenso wie die Abände
rungen der Reichs-Justizgesetze und ihrer Nebengesetze 
nach Art. 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuchs gleichzeitig mit diesem am 1. Januar 1900 
in Kraft treten sollte. Im Entwürfe dem Reichstage im 
Dezember 1896 vorgelegt, wurde es als Gesetz vom 
24. März 1897 verkündigt.^

Im Dezember 1897 wurden sodann dem Reichstage 
die Entwürfe eines Gesetzes, betreffend Änderungen des 
Gerichtsverfaffungsgesetzes und der Strafprozeßordnung, 
sowie eines Gesetzes, betreffend Änderungen der Civil- 
prozeßordnung, und eines zugehörigen Einführungsgesetzes 
vorgelegt. Im Januar 1898 folgte die Vorlage von 
Entwürfen eines Gesetzes, betreffend Änderungen der Kon- 
kurSordnung, und eines zugehörigen Einsührungsgesetzes. 
Allen diesen Entwürfen waren „Begründungen" bei
gegeben.^ Der Reichstag verwies sie sämtlich zur Vor
beratung an seine VI. Kommission, und auf Grund sehr 
umfassender und gründlicher Berichte dieser Kommission 
wurden sie, mit geringen Ausnahmen gemäß ihren Vor
schlägen, vom Reichstage angenommen und nach erfolgter 
Zustimmung des Bundesrates sämtlich als Gesetze vom 
17. Mai 1898 im Reichsgesetzblatte verkündigt. Gleich-

4 Der Entwurf nebst der bei
gegebenen Denkschrift und die 
sonstigen Vorarbeiten finden sich 
in Hahn's Materialien,fortgesetzt 
von B. Mugdan, Band V.

6 Entwürfe, Begründungen 
und sonstige Vorarbeiten in den 
Materialien vonHahn-Mugdan, 
Band VIl und VIII. Auch diese 

Begründungen werden in dem 
vorliegenden Lehrbuche nach den 
Paragraphen der Entwürfe an
geführt.

6 Sie werden nach den and) 
beiHahn-Mugdan angegebenen 
Seitenzahlen des von oer Kom
mission veranstalteten Druckes 
angeführt.
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zeitig wurde aber durch daS Gesetz, betreffend die Ermäch
tigung des Reichskanzlers zur Bekanntmachung der Texte 
verschiedener Reichsgesetze, ebenfalls vom 17. Mai 1898, 
der Reichskanzler ermächtigt, das GerichtSverfaffungsgesetz, 
die Civilprozeßordnung, die Konkursordnung, die vier 
Kostengesetze und das Gesetz, betreffend die Anfechtung von 
Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Kon
kursverfahrens, in der durch die genannten Gesetze be
wirkten neuen, vom 1. Januar 1900 an maßgebenden 
Fassung, und zwar die Civilprozeßordnung und die Kon- 
kurSordnung mit neuer, fortlaufender Zählung der Para
graphen, durch das Reichsgesetzblatt bekannt zu machen, 
ebenso aber auch das Gesetz über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung und das zugehörige Einfüh
rungsgesetz sowie daS Gesetz über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit unter Berichtigung der darin 
enthaltenen Verweisungen auf die Civilprozeßordnung, die 
Konkursordnung und einige andere Gesetze nach den neuen 
Paragraphenzahlen dieser Gesetze von neuem bekannt zu 
machen. Der Reichskanzler entsprach dieser Ermächtigung 
durch die Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 in Nr. 25 
(©. 369 ff.) deS Reichsgesetzblattes von 1898.

IV. Eine weitere den Civilprozeß berührende Änderung 
des Gerichtsverfaffungsgesetzes wurde herbeigesührt durch 
das Gesetz, betreffend Änderung deS § 113 deS Gerichts
verfaffungsgesetzes, vom 20. März 1905. Die Civilpro
zeßordnung selbst aber erfuhr zur Erleichterung der Ge- 
schäftSlast des Reichsgerichtes eingreifende Änderungen durch 
daS Gesetz, betreffend Änderungen der Zivilprozeßordnung, 

vom 5. Juni 1905.7

’ Die Vorarbeiten zu diesem 
Gesetze finden sich in dm „Ma- 
terialien zu dem Gesetz vom

S. Juni 1905 betreffend Ände
rungen der Zivilprozeßordnung" 
(Leipzig 1905).
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Auf die sämtlichen Reichs-Justizgesetze (sowie auch auf 
das Bürgerliche Gesetzbuch) bezieht sich daS Gesetz, be
treffend die Rechtsstellung des Herzoglich Holsteinischen 
Fürstenhauses, vom 25. März 1904.

§ 3.

III. Krrrtch der CivUprozeßordnung und dieses Lehrbuches. 

I. Die Civilprozeßordnung beschränkt sich, ebenso wie 
das Gerichtsverfassungsgesetz und die Strafprozeßordnung, 
auf das Gebiet der „ordentlichen streitigen Gerichts
barkeit", d.h. derjenigen streitigen Gerichtsbarkeit, welche 
durch die „ ordentlichen Gerichte" ausgeübt wird.* Die 
ordentlichen Gerichte sind aber diejenigen, welche als die 
eigentlich normalen gelten, denen gegenüber alle anderen 
sich als Ausnahmeerscheinungen darstellen.

Außerhalb des Bereiches der obigen Gesetze (sog. Reichs- 
Justizgesetze) liegt also zuvörderst das Gebiet der Ver
waltung, soweit nicht von ihnen einzelne streng genommen 
zur Verwaltung gehörigen Geschäfte als Zubehör des Civil- 
prozesses oder des Strafprozesses behandelt sind.2

Ferner liegt außerhalb des Bereiches der Reichs-Justiz- 
gesetze die freiwillige Gerichtsbarkeit, soweit sie nicht 
gewisse ihrer Art nach eher zur freiwilligen Gerichtsbar
keit gehörigen Sachen, wie namentlich die Aufgebotssachen 
und die Entmündigungssachen, in das Gebiet der streitigen 
Gerichtsbarkeit hereinziehen. Im übrigen bestimmt sich

1 § 2 EG. z. GV., §3Abs. 1 
EG. z CP., § 3 Abs. 1 EG. z. 
StP. Auch das Konkursver
fahren gehört vom Standpunkte 
der Reichs - Justizgesetze zum Ge
biete der ordentlichen streitigen 

Gerichtsbarkeit. S.Begr.z.Entw. 
des EG. z. GV. a.E., Pr.z.GV. 
S. 71.

9 S. z. B.836 CP., §14,19 
StP.; § 57, 779 Abs. 2 CP.; 
§114, 115 CP. u. dgl. m.
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die Abgrenzung teils durch das Gesetz über die Ange
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 
1898, die Grundbuchordnung vom 24. März 1897, das 
Bürgerliche Gesetzbuch und andere Relchsgesetze, teils durch 
die Landesgesetze. Auch bemißt sich nach diesen Reichs
oder Landesgesetzen, welchen Staatsorganen die Geschäfte 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit obliegen. Sie können den 
ordentlichen Gerichten übertragen werdensie können 
aber auch anderen Behörden oder Amtspersonen über
tragen werden. Insbesondere kann die Landesgesetzgebung 
für die Beurkundung von Rechtsgeschäften, die nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches gerichtlicher oder 
notarieller Beurkundung bedürfen, entweder nur die Ge
richte oder nur die Notare für zuständig erklärend

Endlich liegt außerhalb des Bereiches der Reichs-Justiz
gesetze die außerordentliche streitige Gerichtsbar
keit, d. h. diejenige streitige Gerichtsbarkeit, welche durch 
Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichte oder durch 
„besondere", d. h. andere als die ordentlichen, Gerichte 
auSgeübt wird. Auch hier entscheiden über die Abgrenzung 
die einschlägigen Vorschriften des Reichs- oder Landes
rechtes. Weil jedoch die ordentlichen Gerichte grundsätz
lich zur Erledigung aller Sachen der streitigen Gerichts
barkeit bestimmt sind, so gehören vor diese Gerichte alle 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen, die nicht 
durch das Reichs- oder Landesrecht den genannten anderen 
Behörden besonders zugewiesen sind? Ferner sind derlandes-

b 8 4 EG. z. GV.
4 Art. 141 EG. z. BGB.
6 § 13 GB. Die bürgerlichen 

Nechtsstreitigkeiten umfassen be
grifflich alle Fälle, in denen es 
sich um Schutz (Befriedigung, 

Feststellung oder Sicherung) an
geblich schon bestehender privat
rechtlicher Ansprüche oder Ver
hältnisse gegenüber den wider
streitenden Interessen einer 
Gegenpartei durch obrigkeitliche
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geschlichen Ausschließung oder Erschwerung des „Rechts
weges", d. h. der Angehung der Gerichte, für bürgerliche 
Rechtsstreitigkeiten Schranken gezogen nicht bloß durch die 
Vorschriften einzelner besonderer Reichsgesetze, die in ge
wissen Fällen den Rechtsweg für zulässig ertlären,* * * * * 6 7 sondern 
auch durch Bestimmungen der Reichs-Justizgesetze selbst? 
Endlich ist durch diese die Zahl der besonderen Gerichte 
beschränkt. Außer den reichsgesetzlich bestellten8 oder ge
ordneten * besonderen Gerichten sind nämlich besondere

Tätigkeit handelt. Jede Er
weiterung wie jede Verengerung
dieses Rahmens beruht auf be
sonderer Rechtsvorschrift. Vgl.
ob. § 1II. u. III.

6 So z. 93. § 118 ff. Militär- 
PensionierungsG. vom 27. Juni 
1871, § 79,144,149 ff. Reichs- 
beamtenG. v. 31. März 1873, 
§ 34 Witwen - VersorgungsG. 
v. 17. Juni 1887 u. a.

7 S. §9GV., §4,5 Abs. 1 
Satz 2 EG. z. CP., §11 Gö z. 
GB.

8 Hierher gehören namentlich 
die Konsutargerichte als 
Gerichte über Deutsche und 
Schutzgenossen in den Ländern, 
worin die Ausübung der Kon- 
sulargerichtsbarkeit durch Her
kommen oder durch Staatsver- 
träge gestattet ist, und die Ge
richte in den Deutschen Schutz-

!Meten. Beiderlei Gerichte 
tehen für den Bereich ihrer Zu
ständigkeit den deutschen ordent

lichen Gerichten gleich. S. G. 
über die Konsulargerichtsbarkeit 
v. 7. April 1900, SchutzgebietS-

gesetz in der Fassung vom 
10. September 1900.

9 Reichsgesetzlich geordnete be
sondere Gerichte sind die „Ge
werbegerich le" für gewisse 
Streitigkeiten zwischen Arbeitern 
(auch Lehrlingen) und ihren Ar
beitgebern sowie zwischen Ar
beitern desselben Arbeitgebers 
und die „Kaufmanns- 
gerichte" für ähnliche Streitig
keiten zwischen Kaufleuten und 
ihren Handlungsgehilfen oder 
Handlungslehrlingen. Die einen 
wie die anderen werden für den 
Berirk einer Gemeinde oder 
mehrerer Gemeinden durch Orts
statut errichtet. Für Gemeinden 
mit mehr als 20000 Einwoh
nern ist die Errichtung geboten; 
für andere Gemeinden kann sie 
bei vorhandenem Bedürfnisse er
folgen. Stets ist aber die Zu
sammensetzung, der Geschäfts
kreis und das Verfahren dieser 
Gerichte reichsgesetzlich geregelt. 
S. Gewerbegerichtsgesetz in der 
Fassung vom 29. Sept. 1901, 
G. betr. die Kaufmannsgerichte 
v. 6. Juli 1904. Reben diesen
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Gerichte nur für wenige bestimmte Arten von Sachm zu- 
gefaffen.* * * * * * 10 Soweit die LandeSgesetzgebung von der Be
fugnis, für solche Sachen besondere Gerichte zu bestellen, 
keinen Gebrauch macht, gehören sie von selbst vor die 
ordentlichen Gerichte. Doch dürfen sie diesen nach anberen 
als den durch das GerichtSverfaffungSgefetz vorgeschriebenen 
ZustSndigkeitSnormen übertragen Werden." Ferner kann die 
LandeSgesetzgebung für solche Sachen auch den ordentlichen 
Gerichten ein besonderes Verfahren vorschreiben."

AuS dem Bereiche der Civilprozeßordnung insbesondere 
scheiden von den zur ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit 
gehörigen Sachen noch aus die Strafsachen, die durch 
die Strafprozeßordnung, und die Konkurssachen, die 
durch die KonlurLordnung geregelt sind.

Der Bereich der Civilprozeßordnung ist zugleich der
jenige dieses Lehrbuches. ES bezweckt eine ganz knappe, 
auf die Grundzüge beschränkte Darstellung deS Civil- 
prozeffeS nach Maßgabe der Civilprozeßordnung und der 
sie ergänzenden Nebengesetze.

n. Über die Zulässigkeit des Rechtsweges haben grund

sätzlich die Gerichte selbst in den vor sie gebrachten Sachen 
zu entscheiden, und zwar schon von Amts wegen und so, 
daß die Feststellung der Zulässigkeit durch rechtskräftige 
Entscheidung allen anderen Behörden gegenüber maßgebend 
ist.18 Für den Fall, daß eine solche Feststellung noch nicht 
erfolgt ist, kann jedoch die LandeSgesetzgebung die Ent-

Gerichten stehen mit verwandten
Aufgaben die „Innungen"
und die „JnnungSschieds-
gerichte". S. § 81a Nr. 4,
81b Nr. 4, 91—01 b Gewerbe-
Ordnung.

10 S. § 14 GB., § 5, 7 EG.

z.GD.Vbd. § 39 Abs. 3 ReichS- 
MilitärG. v. 2. Mat 1874.

11 8 3 Abs. 1 EG. z. GB. - 
"8 3 Abs. 2 EG. z. CP., 83 

Abs. 2 EG. z. StP.
» 8 17 Abs. 1 vbd. Abs. 2 

Nr. 4 GB.
gitttng, <H»Ilpr°jtß. 12. u. 13.Äuft. 2
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scheidung von „Kompetenzkonflikten" zwischen den Ge- 
richtm einerseits und den Verwaltungsbehörden oder Ver
waltungsgerichten andererseits, d. h. von Streitigkeiten 
zwischen jenen und diesen über die Zulässigkeit des Rechts
weges, besonderen Behörden übertragen; nur muß sie 
dabei gewiße reichsgesetzliche, die Unabhängigkeit dieser 
Behörden sichernde Vorschriften beobachten." Auch kann 
für einen Bundesstaat auf seinen Antrag und mit Zustim
mung des Bundesrates die Erledigung solcher Streitig
keiten durch kaiserliche Verordnung dem Reichsgerichte zu
gewiesen toerbcn.15

§ 4-
IV. Verhältnis der Ctoilproreßordnung fll anderen den 

Cioilproreß betreffenden Gesetzen.
I. Die Civilprozeßordnung erhält, wie die Strafprozeß

ordnung und die Konkursordnung, eine unentbehrliche Er
gänzung durch daS GerichtSverfaffungsgesetz als die gemein
same Grundlage dieser Gesetzbücher. Als eine weitere 
wichtige Ergänzung erscheint daS Gesetz über die Zwangs
versteigerung und die Zwangsverwaltung, das gewisser
maßen nur einen Titel der Civilprozeßordnung darstellt. 
Ergänzungen sind ferner enthalten in der Rechtsanwalts- 
ordnung, in den Kostengesetzen und in dem Gesetze, betreffend 
die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners 
außerhalb deS Konkursverfahrens. Endlich enthält auch 
die Konkursordnung ergänzende Bestimmungen.

Außerdem treten aber zu den Vorschriften der Civilprozeß
ordnung teils ergänzend, teils einschränkend oder abändernd

» 817 Abs. 2 GB. Beson
dere Vorschrift für diejenigen 
Bundesstaaten, in btntn beim 
Inkrafttreten der Reichs-Justiz« 

gefetzt besondere Behörden dieser 
Art schon bestanden: § 17 Abs. 2 
EG.z. GB. 

» 817 Abs. 1 EG. z. GB.



Verhältnis der CPO. zu anderm Gesetzen. g 4. 19

die prozeßrechtlichen Vorschriften der übrigen RelchSgesetze 
hinzu, und zwar nicht allein diejenigen der mit ihr gleich
zeitigen oder jüngeren, sondern auch diejenigen der älteren, 
soweit diese nicht durch die Reichs-Justizgesetze ausdrücklich 
aufgehoben oder durch jüngere Reichsgesetze beseitigt sind?

Dagegen sind die prozeßrechtlichenVorschriften deSLandes
rechtes für dm Bereich der Civilprozeßordnung durch haß 
Inkrafttreten dieser letzten aufgehoben und auch für die Zu
kunft ausgeschlossen, soweit sie nicht entweder durch Ver
weisung auf sie in der Civilprozeßordnung oder durch die 
Bestimmung, daß sie nicht berührt werden, ausdrücklich 
als maßgebmd anerkannt sind? Zur Abschneidung von 
Zweifeln sind gewisse einzelne Vorschriften entweder noch 
ausdrücklich außer Kraft gesetzt^ oder umgekehrt ausdrück
lich als maßgebend anerkannt?

IL Auf die Landesherren und die Mitglieder der 
landesherrlichen Familien, sowie auf die Mitglieder der 
Fürstlichen Familie Hohenzollern und die Mitglieder deS 
vormaligen Hannoverschen Königshauses, deS vormaligen 
Kurhessischen, deS vormaligen Herzoglich Naffauischm und 
deS Herzoglich Holsteinischen Fürstenhauses sind die Vor
schriften deS Gerichtsverfassungsgesetzes und der Civil
prozeßordnung, ebenso wie diejenigen der übrigen ReichS- 
Justizgesetze und des Bürgerlichen Gesetzbuches, nur soweit 
anwendbar, als nicht besondere Vorschriften der HauSver- 
fassungen oder der Landesgesetze abweichende Bestimmungen 
enthalten?

1 813 EG. z. CP.
* § 14 Abs.1 EG. z. CP. Aus

drücklich aufrechterhaltcn sind 
namentlich die in § 15 EG. z. 
CP. bezeichnetm prozetzrecht- 
lichrn Vorschriften.

• § 14 Abs. 2,17 Abs. 1 EG. 
CP.
« § 16,17 Abs. 2 EG. z. CP. 
' 8 S EG. z. GB., 8 5 EG. 

,CP., G. betr. die Rechtsstellung 
>eSHerzoglichHolsteinischenFür-
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HL WaS daS Verhältnis der Civilprozeßordnung zum 
ausländischen, d. h. außerhalb deS Deutschen Reiches geltens 
bat, Rechte anlangt, so werden zuvörderst die vom Reiche 
oder von einzelnen Bundesstaaten mit ausländischen Staaten 
abgeschlossenen Staatsverträge durch die Reichs-Justizgesetze 
nicht berührt? Außerdem geht die Civilprozeßordnung, 
ebenso wie die KonkurSordnung, von dem Grundsätze des 
gleichlräftigen NebeneinanderbestehenS deS inländischen und 
deS ausländischen Prozeßrechtes aus und schreibt daher 
den im AuSlande nach Maßgabe deS ausländischen Rechtes 
stottfindenden Prozeßhandlungen die Geltung auch im Deut
schen Reiche zu, jedoch mit gewissen Ausnahmen?

IV. Gleichwie ein Prozeßrecht grundsätzlich für alle in 
seinem räumlichen Herrschaftsgebiete stattfindenden Prozeß
handlungen ausschließlich maßgebend ist, so ist eS grund
sätzlich auch ausschließlich maßgebend für alle diejenigen, 
welche innerhalb der Zeit seiner Herrschaft stattfinden. Weil

stenhauses vom 25. März 1904 
<RGB. S. 149). Val. 8 4 EG. 
z. StP., § 7 EG.z KO., Art. 57 
EG.z. BGB. S. auch 8 2 EG. 
z.ZVG. Reichsgesetzliche Vor
rechte der genannten hohen Per
sonen: 8 219 Abs. 2,375Abs. 2, 
479 Abs.2, 482 Abs. 3 CP.

• Vgl. Begr. des EG. z. GV. 
a. E., Begr. z. 8610,611 EPE. 
a. E., Mot. z. 86 Entw. deSEG. 
i. StP. a. E., Mot. z. 8 3—7 
Entw. des EG. z. KO., Begr. z. 
8293 k CPÄE. a. E. Von dm 
Staatsverträgen des Reiches 
sind die für dm Civilprvzeß 
wichtigsten: 1) daS Abkommen 
zur Regelung von Fragm des 
mteruationalm PrivalrrchtS v. 

14. November 1896: RGB. 1899 
S. 285ff. (sog. Haager Ab
kommen), 2) daS Abkommm 
zur Regelung deS Geltungs
bereichs der Gesche und der Ge
richtsbarkeit auf dem Gebiete 
der Ehescheidung und der Tren
nung von Tisch und Bett v. 
12. Juni 1902: RGB. 1904 
S.231 ff.

’ S. 8199,202 Abs. 2,328, 
363 Abs. 1, 364 Abs. 1, 2,369, 
438, 723 CP. Vgl. Begr. z. 
813 CPE. Abs. 3 und z. 8 18 
CPE., ferner Begr. z. 8 610, 
611 CPE. Abs. 2 a.E., Abs. 3: 
Mot. z. 8207, 208 KO., Pr. 
z.KO.S.196ff., Begr. z. 82931 
CPÄE.
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jedoch durch die rücksichtslose Durchführung dieses Grund
satzes große Härten und Schwierigkeiten entstehen müßten, 
so werden bei stark eingreifenden Änderungen des Prozeß
rechtes stets vermittelnde Übergangsbestimmungen erlassen, 
durchweg in dem Sinn, daß für die bei dem Inkrafttreten 
deS neuen Prozeßrechtes bereits anhängigen Prozesse die 
Herrschaft deS alten Prozeßrechtes in gewissem Umfange 
fortdauern soll. Solche Übergangsbestimmungen sind auch 
bei der Erlassung der Reichs-Justizgesetze gegeben worden.* 

§ 5.

V. Litteratur.

Vor allem sind hier die Entscheidungen deS Reichs
gerichtes über prozeßrechtliche Fragen hervorzuheben, die 
nicht allein für die Rechtsprechung der deutschen Gerichte, 
sondern auch für die wissenschaftliche Erkenntnis und für 
die Fortbildung des Reichs-Civilprozeßrechtes von größter 
Bedeutung sind. Die wichtigsten werden in der nach
stehenden amtlichen Sammlung veröffentlicht, die jährlich 
in zwei Bänden erscheint:

Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen. 
Leipzig. 1880 ff.

Bon der übrigen Litteratur über das Reichs-Civil- 
prozeßrecht sollen hier nur folgende Schriften genannt 
werden als die gegenwärtig wichtigsten unter denjenigen, 
welche dieses Recht in seinem ganzen Umfange behandeln. 

I. Werke, denen durchweg die Civilprozeßordnung in 
ihrer neuesten, durch die Novelle vom 5. Juni 1905 be
wirkten Gestalt zugrunde liegt:

8 <3. § 18 ff. EG. z. CP. Vgl. I rangen der ZPO. vom 5. Juni 
auch Art. III. G. bett. Äude- \ 1905.
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1) Der Kommentar von Friedrich Stein (auf der 
Grundlage deö Kommentars von L. Gaupp). 8. und 
9. Aufl. I. Band. Tübingen. 1906.

2) Die TextauLgaben mit eingehenden Erläuterungen von
Hugo Freudenthal. 2. Aufl. München. 1905. 
Josef Neumiller. 2. Aufl. München. 1906. 
SEB. Peters. Bearbeitet von K. Elsner v. Gro- 

now. 4. Aufl. Berlin. 1907.
R. Sydow undL. Busch. 10. Aufl. Berlin. 1905. 
Otto Warneyer. Leipzig. 1906.

3) DaS „Lehrbuch deS Deutschen Zivilprozeßrechts- von 
Richard Schmidt. 2.Aufl. Leipzig. 1906.

IL Werke, die in späteren Lieferungen oder in Nach
trägen auf die genannte Novelle Rücksicht nehmen:

1) Die Kommentare von
Julius Petersen. 5. Aufl. bearbeitet von Ernst 

Remels und Ernst Anger. Lahr. I. Band 
1904. II. Band 1906.

Lothar Seuffert. 9. Aufl. I. und II. Band. 
München. 1905. Mit Nachtrag, enthaltend die 
Novelle. 1905.

Richard Skonietzki und Max Gelpcke. Berlin. 
Seit 1905.

2) Die Lehrbücher von
KonradHellwig.Leipzig. I.Band 1903.II.Band 

1907.
Georg Kleinfeller. Berlin. 1905. Mit Nach

trag, enthaltend die durch die Novelle bewirkten 
Neuerungen.

Jakob Weismann. Stuttgart. I. Band 1903. 
II. Band mit Nachträgen 1905.



Litteratur, g 5. 23

TU. Aus der älteren Litteratur sind immer noch von 
großer Bedeutung

das „Lehrbuch deS Deutschen CivilprozeßrechtS" von 
JuliuS Wilhelm Planck. I. Band. Nördlingen. 
1887. II. Band. München. 1896.

daS „Handbuch des Deutschen CivilprozeßrechtS" von 
Adolf Wach. I. Band. Leipzig. 1885. 

die „Vorträge über die Reichs-Civilprozeßordnung" 
von Adolf Wach. 2. Aufl. Bonn. 1896.

IV. Zur Veranschaulichung des Verfahrens tun gute 
Dienste

die „Aktenstücke zur Einführung in daS Prozeßrecht" 
von Friedrich Stein und Richard Schmidt. 
Civilprozeß, bearbeitet von Friedrich Stein. 
6. Aufl. Leipzig. 1907.



Erster Teil.

Die am ßirnkprozeffe Beseitigten öffent
lichen Organe.

§ 6. 
Kbrrsicht.

Die für den Civilprozeß eigens bestimmten öffentlichen 
Organe sind die „Gerichte", die „RechtSanwälte" 
und die „Gerichtsvollzieher".

Die Gerichte sind die Behörden, denen die Aus
übung der Gerichtsbarkeit obliegt. Sie haben daher über 
den Rechtsstreit und damit zusammenhängende Zwischen
fragen zu verhandeln und zu entscheiden. Auch geschehen die 
Zwangsvollstreckungen unter ihrer Mitwirkung und zu 
einem Teil durch ihre Vermittelung.

Die Hauptaufgabe der Rechtsanwälte ist, als Ver
treter der Parteien die Verhandlungen und Entscheidungen 
in geeigneter Weise vorzubereiten und zu betreiben, bei 
den Verhandlungen selbst aber die Sache geordnet und 
sachkundig vorzutragen, um durch daS alles nicht allein 
den Parteien eine Hilfe zu gewähren, sondern auch die 
Aufgaben deS Gerichtes zu erleichtern und zu fördern. 
AuS dieser Rücksicht besteht für daS Verfahren vor den 
Kollegialgerichten der sog. Anwaltszwang, d. h. die 
Notwendigkeit für die Parteien, sich durch je einen bei
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dem Prozeßgerichte zugelassenen Rechtsanwalt vertreten z« 
lasse«. Hievon heißt dieses Verfahren „Anwaltsprozeß". 

Die Gerichtsvollzieher habm Zustellungen und ge
wisse Arten der Zwangsvollstreckung selbständig und im 
unmittelbaren Auftrage der Parteien auszuführen. 

Neben diesen wesentlichen Organen kommt vielfach auch 
noch anderen, ihren Hauptaufgaben nach nicht für den 
Civilprozrß bestimmten Behörden und StaatSanstalten eine 
tätige Mitwirkung daran ju.1 Insbesondere der Post 
und der Staatsanwaltschaft. Der Post insofern, abs 
die Zustellungen auch durch die Post geschehen können, 
der Staatsanwaltschaft darum, well sie in Ehesachen, Kind- 
schaftLsachen und Entmündigungssachen wegen der Betelli- 
gung des öffentlichen Interesses mitzuwirken hat. Well 
aber trotzdem auch für die Post und die Staatsanwalt
schaft die Mitwirkung am Civilprozesse nur eine verhältnis
mäßig untergeordnete Nebenaufgabe ist, so wird hier bloß 
von den Gerichten, den Rechtsanwälten und den Gerichts
vollziehern näher die Rede fein.

I. Die Gerichte. 

§ 7. 

1. Gerichtsbarkeit.

„Gerichtsbarkeit" ist daS Recht zur Rechtspflege, 
d. h. zu der eigens auf Wahrung der Rechtsordnung ge
richteten obrigkeitlichen Tätigkeit. ES steht für daS Ge
biet der ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit ausschließlich 
dem Staate, d. h. in Ansehung deS Reichsgerichtes dem

1 S. z. SB. § 172,199-201, I Abs. 4 , 409 Abs. 3 , 752 , 758 
363, 364, 378, 380 Abs. 4, 390 | Abs. 3, 789, 790,791, 912 CP.
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Deutschen Reiche, in Ansehung der Landesgerichte den ein
zelnen Bundesstaaten, zu und wird im Namen des Staates 
und seines Oberhauptes durch die von ihm aufgestellten 
Gerichte auSgeübt? Die Privatgerichtsbarkeit, die vorher 
noch in einigen Teilen Deutschlands als standeSherrliche, 
städtische oder gutsherrliche Gerichtsbarkeit (Patrimonial
gerichtsbarkeit) bestanden hatte, ist durch daS Gerichts- 
verfassungSgesetz beseitigt. Ebenso die bürgerliche Wirkung, 
die in einzelnen deutschen Staaten den Entscheidungen der 
geistlichen Gerichte in gewissen weltlichen Angelegenheiten, 
namentlich in Ehe- und Verlöbnissachen, zuerkannt war?

Die Ausübung der ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit 
darf aber nur geschehen durch Gerichte, die dem Gerichts
verfassungsgesetze entsprechen; Ausnahmegerichte, d.h. anders 
geartete Gerichte, sind unstatthaft?

Die Gerichte sind ferner in der Ausübung der Gerichts
barkeit unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen? 
Damit ist namentlich die sog. KabinetSjustiz ausgeschlossen, 
d. h. ein Eingreifen des Staatsoberhauptes in die Aus
übung der Gerichtsbarkeit. Zur vollen Wahrung der Un
abhängigkeit der Gerichte in der Ausübung der Gerichts
barkeit ist diese aber auch von der Verwaltung getrennt, 
so daß einem ordentlichen Gerichte außer Geschäften der 
Justizverwaltung keine Verwaltungsgeschäfte übertragen 
werden dürfen? Und endlich ist den Richtern eine persön
lich unabhängige Stellung gesichert durch die Vorschriften, 
daß sie auf Lebenszeit ernannt werden, ein festes Gehalt 
(mit Ausschluß von Gebühren) beziehen, wegen dessen der

1 § 15 Abs. 1 GB. vbd. § 2 
EG. z. GV. S. auch Begr. z. 
§ 4 GV. Entw.

- §15 Abs. 2, 3GV. Vgl.

§ 76 PersonenstandsG. 
• 816 GB. 
« 81GV. 
‘ 84EG.z. GB.
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Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden darf, und wider 
ihren Willen nicht anders als aus den gesetzlich bestimmten 
Gründen und kraft gerichtlicher Entscheidung abgesetzt, ver
setzt oder in Ruhestand gesetzt werden können?

§ 8.

2. Gliederung der Gerichte.

I. Unter den Gerichten sind Gerichte gleicher Ordnung 
und Gerichte verschiedene^Ordnung, über- und untergeord
nete, zu unterscheiden. Die Gerichte gleicher Ordnung 
stehen in der Weise nebeneinander, daß jedem ein beson
derer, örtlich abgegrenzter „Bezirk" für seine Amts
tätigkeit zugewiesen ist. Die Bedeutung der Über- und 
Unterordnung von Gerichten dagegen ist die, daß eine 
Entscheidung deö untergeordneten durch den Gebrauch eines 
sog. „Rechtsmittels- (Berufung, Revision, Beschwerde) 
bei dem übergeordneten angefochten und dann von diesem 
nach Befund aufgehoben oder abgeändert werden kann. 
Hlenach kann also über eine und dieselbe Sache vor Ge
richten verschiedener Ordnung wiederholt verhandelt werden. 
Die Verhandlung vor dem Gerichte einer bestimmten Ord
nung heißt „Instanz", die Reihenfolge, die bei diesen 
Instanzen eingehalten werden muß, der „Jnstanzenzug". 
ES gibt Gerichte erster, zweiter und dritter Instanz. 
Dabei sind zur Erzielung möglichster Einheit und Gleich
förmigkeit der Rechtsprechung stets mehrere Gerichte gleicher 
Ordnung einem gemeinsamen höheren und sämtliche Ge
richte schließlich einem höchsten Gerichte untergeordnet, so

*8 6—9 GB. Aus Handels- I schworen?) erstrecken sich diese 
richter (sowie Schöffen und Ge- | Vorschriften nicht: § II GB.
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daß der Bezirk eines höheren Gerichtes allemal die Bezirke 
mehrerer ihm untergeordneter umfaßt.

n. Gerichte erster Instanz sind für den Civll- 
prozeß die „Amtsgerichte" und die „Landgerichte" 
in ihren „ Civilkammern" und „Kammern für 
Handelssachen"?

AIS Gerichte zweiter Instanz (Berufungs- und 
Beschwerdegerichte) sind den Amtsgerichten die Land
gerichte in ihren Civilkammern? den Landgerichten die 
„OberlandeSgerlchte" in ihrm „Civilsenaien" über- 
geotbnet.1 * 3 4

AIS Gericht dritter Instanz (RevisionS- und Be
schwerdegericht) endlich steht über den Oberlandesgerichten 
das „Reichsgericht" in feinen „Civilsenaien"3 oder 
anstatt seiner ein oberstes Landesgericht. Denjenigen 
Bundesstaaten, worin mehrere Oberlandesgerichte bestehen, 
ist nämlich gestattet, als oberstes Revisions- und Beschwerde
gericht für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten an Stelle deS 
Reichsgerichtes ein oberstes Landesgericht einzusetzen.3 Je
doch können bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, die zur Zu
ständigkeit deS ReichS-OberhandelSgerichtes gehörten, oder 
die dem Reichsgerichte durch besondere Reichsgesetze zu
gewiesen sind,3 diesem nicht entzogen werden? 

DaS Reichsgericht hat seinen Sitz in Leipzig?

1 S. §23, §70, 101 GB.
1 § 71 GB. Die Kammern 

für Handelssachen entschelde» 
immer nur als Gerichte erster 
Instanz.

• § 123 Nr. 1,4 GB.
4 § 135 GB.
» §8Abs.l EG. z. GB. vbd. 

§ 10 EG. z. GB. Bon dieser

Befugnis hat blos, Bayern Ge
brauch gemacht.

• S. namentlich Art. 6 EG. 
z. BGB. und Art. IX. EG. z. 
G. bete. Änderungen der KO. 
v. 17. Mai 1898.

’ §8Abs.2EG.z GB.
' G. v.ll.Aprill877(RGB 

S. 415).
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§ 9.

3. Erstreckung der Grrtchtsgrwait und Rechtshilfe.

I. Obgleich die deutschen ordentlichen Gerichte, mit Aus
nahme des Reichsgerichtes, je einen besonderen örtlichen 
Bezirk haben und nicht Reichs-, sondem Landesbehörden 
sind, so beschränkt sich ihre Gerichtsgewalt doch nicht auf 
ihren Bezirk und nicht einmal auf den einzelnen Bundes
staat, dem sie angehören. Vielmehr erstreckt sie sich, weil 
zufolge der Reichs-Justizgrsetze daS Deutsche Reich für die 
Ausübung der ordentlichen streitigen Gerichtsbarkeit als 
ein einheitliches Rechtspflegegebiet erscheint, auf daS ganze 
Deutsche Reich und auf alle Personen, die sich darin auf
halten, sollten sie auch einem anderen Staate angehören 
alS das Gericht, und sollten sie selbst nicht einmal An
gehörige des Deutschen Reiches sein. Darum sind die 
Urteile eines jeden deutschen Gerichtes ohne weiteres in 
ganz Deutschland vollstreckbar. Ferner sind die Befehle 
eines jeden deutschen Gerichtes ohne weiteres auch für 
solche Personen verbindlich, die sich in einem anderen 
Bundesstaate befinden, und zwar insbesondere auch die 
Ladungen von Zeugen und Sachverständigen. Es be
darf sogar für die Übermittelung solcher Befehle wie für 
sonstige Zustellungen von Seite eines Gerichtes an Per
sonen im Bezirke eines anderen nicht einmal der Ber
mittelung dieses letzten; sondem dergleichen Zustellungm 
geschehen außerhalb wie innerhalb des eigenen GerichtS- 
bezirkeS stets auf gleiche Weife, nämlich durch einen unmittel
bar beauftragten Zustellungsbeamten oder durch die Post. 
Ebenso macht eS für Zwangsvollstreckungen keinen Unter«

1 S. § 161, 166 GB. Über 1 138 GVEntw. 
da» Ganze: Begr. z. § 127 bis |
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schied, ob sie im Bezirke des Prozeßgerichtes oder eines 
anderen deutschen Gerichtes stattfinden? Zur Erteilung 
eines Auftrages an einen Gerichtsvollzieher können aber Ge
richte, Staatsanwaltschaften und Gerichtsschreiber die Ver
mittelung des Gerichtsschreibers desjenigen Amtsgerichtes 
verlangen, in besten Bezirke der Auftrag ausgeführt wer
den soll?

Als Ausnahme von diesen Regeln sind der Gerichts
gewalt sowie überhaupt der Gerichtsbarkeit der deutschen 
Gerichte nicht unterworfen diejenigen Ausländer, welche 
nach völkerrechtlichen Grundsätzen dem Deutschen Reiche 
gegenüber das „Recht der Exterritorialität" haben. 
Dieses Recht haben die Chefs und Mitglieder der bei dem 
Deutschen Reiche beglaubigten Gesandtschaften, ihre Familien
glieder, ihr Geschäftspersonal und die nichtdeutschen Personen 
in ihrem Privatdienste? Nur der ausschließliche dingliche 
Gerichtsstand bei einem deutschen Gerichte ist auch für die 
exterritorialen Personen maßgebend?

2 § 161 GB.
3 § 162 GB.
4 Näheres § 18,19 GV. vbd. 

Begr. z. 8 6—9 und z.87GV. 
Entw. Dafür sind diejenigen 
im Auslande befindlichen Deut
schen, welche dem Auslande 
gegenüber das Recht der Exterri
torialität haben, der Gerichts
barkeit und Gerichtsgewalt der 
deutschen Gerichte unterworfen. 
Vgl. 8 15, 200 CP., 811 StP. 
— Von den meisten Staaten 
und der Rechtsprechung ihrer 
höchsten Gerichte (so auch der 
höheren deutschen Gerichte) ist 
als maßgebender Satz des Völ
kerrechtes auch die Befreiung der 

ausländischen Staaten und ihrer 
Oberhäupter von der inländi
schen Gerichtsbarkeit anerkannt. 
So auch RGer. 12. XII. 1905 
(62 S. 165 ff.).

6 8 20 GV. vbd. 8 24 CP. 
Vgl. Pr. z. GV. S. 148. Die 
Chefs, Mitglieder und sonstigen 
Zugehörigen der nur bei einem 
Bundesstaate beglaubigten Ge
sandtschaften, sei es ausländi
scher Staaten sei es anderer 
Bundesstaaten, haben das Recht 
der Exterritorialität bloß jenem 
Bundesstaate gegenüber. Ferner 
haben es die nichtpreußischen 
Mitglieder deS Bundesrates und 
ihreÄngehörigenPreußen gegen-
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n. Wenn aber auch die Wirkungen der Amtshand
lungen jedes deutschen Gerichtes sich auf daS ganze Deutsche 
Reich erstrecken, so darf ein Gericht solche Handlungen doch 
in der Regel nur innerhalb seines Bezirkes vornehmen. 
Ergibt sich bei ihm daS Bedürfnis einer außerhalb seines 
Bezirkes vorzunehmenden richterlichen Amtshandlung, wie 
z. B. Zeugenvernehmung oder Ortsbesichtigung, so muß 
daS Amtsgericht, in dessen Bezirke sie stattfinden soll, um 
„Rechtshilfe" ersucht, d. h. (alS „ersuchter Rich
ter") um Vornahme der Handlung und Mitteilung des 
Ergebnisses angegangen werdend Ein solches Ersuchen 
um Rechtshilfe ist auch dann statthaft, wenn ein Gericht in 
einem der gesetzlich bestimmten Fülle die Übertragung einer 
in seinem Bezirke vorzunehmenden Amtshandlung an ein ihm 
untergeordnetes Amtsgericht für angemessen hält? Die 
deutschen Gerichte sind einander die Leistung der Rechtshilfe 
schuldig.« Das ersuchte Gericht darf daS Ersuchen eines ihm 
übergeordneten Gerichtes überhaupt nicht ablehnen. DaS 
Ersuchen eines anderen Gerichtes hat eS abzulehnen, wenn 
ihm für die verlangte Amtshandlung die örtliche Zuständig
keit fehlt (b. h. wenn sie nicht in seinem Bezirke vorge
nommen werden kann), oder wenn diese Handlung nach 
dem in seinem Bezirke geltenden Rechte verboten ist? 
Wird daS Ersuchen abgelehnt, oder wird eL in einem der

über. S- 8 18 Abs. 2, IS GB.; 
Art. 10 Reichsverfassung. Die 
im Deutschen Reiche angestellten 
Konsuln sind der inländischen 
Gerichtsbarkeit unterworfen, 
wenn nicht Staatsverträge deS 
Deutschen Reiches etwas Anderes 
festsepen: §21®$.

4 ß löS GB.
' S-8 lSS Abs.2GB. Vgl. 

z. B. § 296, 372 Abs. 2, 375, 
434, 479 CP.
' § 157,159 Abs. 1 GB., § 1 

RcchtshilseG. v. 21. Juni 1869. 
Wegen des Ersuchens auslän
discher Bchördm um Rechtshilfe 
s. Haager Abkommen (ob. § 4 
Anm. 6) Art. 5—10.

• § 159 Abs 2 GB. 6. aber 
auch § 365 CP.
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genannten AuSnahmefälle nicht abgelehnt, so entscheidet auf 
Gesuch eines der Beteiligten oder deS ersuchenden Gerichtes 
das dem ersuchten übergeordnete OberlandeSgericht (ohne 
vorgängige mündliche Verhandlung). Diese Entscheidung 
ist stets unanfechtbar, falls daS ersuchende Gericht demselben 
Oberlandesgerichte untergeordnet ist. Im anderen Fall 
kann sie mit Beschwerde bei dem Reichsgerichte angefochten 
werden, wenn sie die Rechtshilfe für unstatthaft erklärt." 

Will ein Gericht ausnahmsweise selbst eine Amtshand
lung (z. B. eine Ortsbesichtigung) außerhalb seines Be
zirkes vornehmen, so muß eS die Zustimmung deS Amts
gerichtes einholen, in desien Bezirke sie stattfinden soll. 
Bei Gefahr im Verzüge genügt eine bloße Anzeige an 
dieses Amtsgericht."

8 io.

4. Gestattung der Gerichte.

1. Zu jedem Gerichte gehören wesentlich zweierlei Ge
richtspersonen: „Richter" und „GerichtSschreiber". 
Den Richtern liegen die eigentlich richterlichen Tätigkeiten 
deS Prüfens, AnordnenS, Urteilens ob. Den GerichtS- 
fchreibern find nur gewiffe ganz einfache Entscheidungen 
zugewiesen. * Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Vor
gänge bei Gericht zu beurkunden, namentlich bei den ge-

16 §1606)33. Über die Be
handlung des Kostenpunktes in 
den Fällen der Rechtshilfe f. 
tz 165 GB. Für die Rechtshilfe, 
die von Seite anderer als der 
ordmtlichen Gerichte gefordert 
wird oder geleistet werben soll, 
ist, soweit nicht kraft besonderer 
Vorschrift, wie z. B. § 18 (66b. 
§ 7 Nr. 1) KonsulargerlchtSbar- 

keitsG., § 2 SchutzgebietSG., 
§ 61 GewerbegerichtSG., § 16 
Abf. 1 KaufmannsgerichtSG., 
die Bestimmungen deS GerichtS- 
verfasfungSaefetzes anzuwenden 
sind, das Rechtshilfe-Gesetz v. 
21. Juni 1869 maßgebend.

11 § 167 GB.
1 S. § 576 Abf. 1 CP. Vgl. 
B. § 706, 724 Abf. 2 CP.
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richtlichen Verhandlungen das Protokoll zu führen, und 
das Schreibwerk deS Gerichtes wie überhaupt den mehr 
geschäftlichen Teil der gerichtlichen Aufgaben zu besorgen. 
Auch vermitteln sie den Verkehr des Gerichtes mit dem 
Publikum.

Um dem Richterstande im gesamten Reichsgebiete eine 
genügende Tüchtigkeit zu sichern, ist das niedrigste zulässige 
Maß der Vorbedingungen für die Anstellung zum Richter
amte reichsgesetzlich festgestellt? Die Einrichtung der Ge
richtsschreibereien ist für das Reichsgericht dem Reichs
kanzler, für die Landesgerichte der Landesjustizverwaltung 
überlassen?

Neben diesem wesentlichen kann noch manches unwesent
liche Personal bei den Gerichten Vorkommen, als Gerichts
diener, Rechnungs- und Kasfenbeamte u. dgl. Namentlich 
gehören zu diesem Nebenpersonal auch solche Personen, die 
behufs ihrer juristischen Ausbildung bei dem Gerichte be
schäftigt sind?

II. Die Gerichte zerfallen in solche, die mit „Einzel
richtern" besetzt sind, und in Kollegialgerichte, je 
nachdem die Rechtsprechung immer nur durch einen einzelnen 
Richter allein geschieht, oder aber durch ein Rtchterkollegium, 
d. h. durch eine bestimmte Zahl von Richtern zusammen, so 
daß der Beschluß der Mehrheit von ihnen als Beschluß des 
Gerichtes gilt. Nur die Amtsgerichte erkennen durch Einzel
richter? alle übrigen Gerichte sind Kollegialgerichte.

III. An der Spitze jedes Kollegialgerichtes steht ein 
„Präsident", dem die oberste Leitung des Gerichtes

2 § 2—5 GB. Für Handels- i 
richter (sowie Schöffen und Gc- ■ 
schworene) gelten diese Vor- | 
schuften nicht: Z ll GV.

' 8 löt GV. 
* S. z. B. 8 195 GB. 
5 8 22 GB.

FttttNü, Cwilprozeß. 12. u. 13. Stuft 3
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sowie der Dorsch im „Plenum", d. h. der Versammlung 
sämtlicher Gerichtsmitglieder, zukommt? Jedes Kollegial
gericht hat aber ferner mehrere Abteilungen, die bei den 
Landgerichten „Kammern", bei den Oberlandesgerichten 
und dem Reichsgerichte „Senate" heißen und teils für 
die Erledigung der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, teils 
für die Strafsachen bestimmt finb.7 Die für die bürger
lichen Rechtsstreitigkeiten bestimmten Kammern der Landge- 
richte(„Ctvilkammern" und„Kammernfür Handels
sachen") bestehen aus je drei, die Senate („Civilsenate" 
und „Strafsenate") der Oberlandesgerichte aus je fünf, 
die Senate („Civilsenate" und „Strafsenate") des 
Reichsgerichtes aus je sieben Mitgliedern, jedesmal mit 
Einschluß deö Vorsitzenden? Der Vorsitz wird aber in 
einer dieser Abteilungen von dem Präsidenten des Ge
richtes selbst geführt, in jeder der übrigen Abteilungen 
bei den Landgerichten von einem „Direktor", bei den 
Oberlandesgerichten und dem Reichsgerichte von einem 
„Senatspräsidenten"? Beiden Kammern für Handels
sachen führt das rechtsgelehrte Mitglied den Vorsitz." 

Die Rechtsprechung geschieht immer nur durch eine dieser 
Abteilungen. Sie sind daher die eigentlichen Gerichte für

6 §58,61,64,66; 119,121; 
126, 133 GV. Vertretung des 
Präsidenten im Fall der Ver
hinderung: § 65 Abs. 2 GV. — 
Ist ein Amtsgericht mit meh
reren Richtern beicht, so wird 
einem aus ihnen von der Landes
justizverwaltung die allgemeine 
Dienstaussicht übertragen, wo
durch er eine verwandte Stel
lung wie der Präsident eines 
Koüegialgerichts erhält. Zählt 
das Amtsgericht mehr als fünf

zehn Richter, so kann die Dienst
aussicht zwischen mehreren von 
ihnen geteilt werden: §22 Abs. 2 
GV.

7 §59, 120, 132 GV.
8 §77, 109; 124; 140 GV. 
e §61; 121 vbd. 119; 133

vbd. 126 GB. Vertretung des 
ordentlichen Vorsitzenden im Fall 
der Verhindenlng: § 65 Abs. 1 
vbd. §121, 133 GV.

10 §109, 110 GHB. <5. mit. 
IV.
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die einzelnen Rechtssachen," und wo im Hinblicke auf solche 
Sachen das Gesetz von dem „Gerichte" oder dem „Vor
sitzenden" redet, da ist gewöhnlich nur die mit der Sache 
befaßte Gerichtsabteilung bezw. ihr Vorsitzender gemeint. 

IV. Die Bildung der Kammern oder Senate und die 
Verteilung der Geschäfte unter sie geschieht vor Beginn 
des Geschäftsjahrs auf seine ganze Dauer durch das sog. 
„Präsidium", d. h. ein besonderes Kollegium, bestehend 
aus dem Gerichtspräsidenten als Vorsitzendem, aus den 
Direktoren oder den Senatspräsidenten und außerdem bei 
den Landgerichten aus dem nach dem Dienstalter ältesten 
Gerichtsmitgliede, bei den OberlandeSgerichten aus den zwei, 
bei dem Reichsgerichte aus den vier ältesten Gerichtsmit
gliedern." Im Laufe des Geschäftsjahrs kann die ge
troffene Anordnung nur aus bestimmten dringenden Gründen 
geändert werben.11 * 13 Innerhalb der Kammern oder Senate 
verteilt der Vorsitzende die Geschäfte auf die Mitglieder." 

Eine Ausnahme von diesen Regeln machen die Kam
mern für Handelssachen." Sie müssen nicht bet 
allen Landgerichten bestehen, sondern können nur von der 
Landesjustizverwaltung bei einzelnen Landgerichten je nach 
Bedürfnis gebildet werden, sei es für den ganzen Land
gerichtsbezirk oder bloß für örtlich abgegrenzte Teile dieses 
Bezirkes." Sie können ihren Sitz auch an anderen Orten

11 S.§71GV.:„DieCivil- 
kammern sind die Berufungs
und Beschwerdegerichte in den 
vor den Amtsgerichten verhan
delten bürgerlichen Nechtsstrei- 
tigkeiten." Ferner § 70, 72, 73, 
74, 76 GV. u. v. a.
" § 63, 121, 133 GV.
" §62Abs.2 GB. S. auch 

§66 GV.

"§68,121,133 GB. Wegen 
der Vertretung verhinderter oder 
abgegangener und noch nicht 
wieder ersetzter Mitglieder so
wie wegen der Zuziehung von 
Hilssrichtern s. § 62 Abs. 1, 
66, 69; 121, 122; 133, 134 
GV. «

16 § 67 GB.
16 §100Abs.l GV. 

3*
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des Landgerichtsbezlrkes haben als das Landgericht selbst 
und heißen dann passend auswärtige Kammern für 
Handelssachen." Jede Kammer für Handelssachen be
steht aus einem Mitgliede des Landgerichtes als Vorsitzendem 
und aus zwei Handelsrichtern; bei einer auswärtigen 
Kammer für Handelssachen kann jedoch anstatt eines Mit
gliedes des Landgerichtes auch ein Amtsrichter Vorsitzender 
fein.18 Die Handelsrichter werden aus dem Kreise der An
gehörigen des Handelsstandes, an Seeplätzen auch aus 
demjenigen der Schiffahrtskundigen auf gutachtlichen Vor
schlag des zur Vertretung des Handelsstandes berufenen 
Organs (Handelskammer u. dgl.) für je drei Jahre er
nannt. Doch sollen nur Personen ernannt werden, die 
in dem Bezirke der Kammer für Handelssachen wohnen 
oder dort eine Handelsniederlassung haben. Das Amt 
der Handelsrichter ist ein unbesoldetes Ehrenamt."

V. Was den Geschäftsgang bei den Kammern oder 
Senaten der Kollegialgerichte anlangt, so können Urteile 
und Beschlüsse immer nur von der Kammer oder dem Se
nate selbst erlassen werden. Bei der Beratung und Ab
stimmung darüber darf nur die gesetzlich bestimmte Anzahl 
von Richtern mitwirken^ünd sogar außer den zur Ent
scheidung berufenen Richtern (und den bei dem Gerichte 
zu ihrer juristischen Ausbildung beschäftigten Personen, 
denen der Vorsitzende die Anwesenheit gestattet) niemand 
zugegen fehl.20 Die Beratung wird von dem Vorsitzenden 
geleitet. Bei der Abstimmung stimmt der nach dem Dienst
alter (bei den Kammern für Handelssachen der nach dem 
Lebensalter) Jüngste zuerst, der Vorsitzende zuletzt. Ist

17 8 100 Abs. 2 GB.
18 8 109,110 GB.

19 Näheres § 111—117 GB. 
Näheres 8 194,195 GB.
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ein Berichterstatter ernannt, so gibt dieser vor allen Anderen 
seine Stimme ab. Als Entscheidung des Gerichtes gilt 
diejenige Meinung, welche die absolute Mehrheit, d. h. 
mehr als die Hälfte sämtlicher Stimmen, für sich Ijat.21

Gewisse einzelne Prozeßhandlungen, wie z. B. Zeugen
vernehmung, Ortsbesichtigung u. dgl., können auch einem 
einzelnen Mitgliede der Kammer oder des Senates als 
„beauftragtem Richter" oder einem Amtsgerichte als 
„ersuchtem Richter" (f. ob. § 9II.) übertragen werden; 
ist die Prozeßhandlung im Auslande vorznnehmen, einem 
Reichskonsul oder der zuständigen ausländischen Behörde.22 

8 n.

5. Ausschließung und Ablehnung von Gerichtspersonen.

I. Ein Richter oder Gerichtsschreiber kann durch be
sondere Gründe, z. B. Krankheit, an der Ausübung seines 
Amtes überhaupt und tatsächlich verhindert sein. Ob 
Gründe dieser Art bestehen, ist eine innere Angelegenheit 
des Gerichtes, worauf den Parteien kein Einfluß zukommt. 
Eine Gerichtsperson kann aber auch, obgleich zur Ausübung 
ihres Amtes tatsächlich imstande, daran in einer bestimmten 
einzelnen Sache rechtlich verhindert sein, weil sie zu ihr 
in einem Verhältnisse steht, welches Bedenken gegen ihre 
Unparteilichkeit oder Unbefangenheit erweckt.

Gewisse Beziehungen zu einer Sache heben stets die 
volle Unbefangenheit auf, und wegen einer solchen Be
ziehung ist daher ein Richter oder 1 von
der Ausübung seines Amtes in der Sache „kraft Gesetzes

21 Näheres § 196—199 GV. auch § 2 SchutzgebietsG.
22 S-87,18 Konsulargerichts- 1 S. 8 49 CP. 

barkeitsG., 8 199, 363 CP. S.
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ausgeschlossen", d. h. unbedingt ausgeschlossen. Und 
zwar ist er nach der Civilprozeßordnung? unbedingt aus
geschloffen:

1) in Sachen, worin er selbst Partei ist oder als 
Mitberechtigter, Mitverpflichteter oder Regreßpflich
tiger einer Partei so gut wie unmittelbar be
teiligt ist;

2) in Sachen seiner jetzigen oder früheren Ehefrau;
3) in Svchen seiner leiblichen oder Adoptiv-Verwandten 

in gerader Linie, seiner leiblichen Seitenverwandten 
bis zum dritten Grade (einschließlich), ferner seiner 
Verschwägerten in gerader Linie und im zweiten 
Grade der Seitenlinie, selbst nach Auflösung der 
Ehe, wodurch die Schwägerschast begründet ist;

4) in Sachen, worin er als gesetzlicher Vertreter oder 
als Prozeßbevollmächtigter oder Beistand einer Partei 
aufzutreten befugt ist oder früher befugt gewesen ist;

5) in Sachen, worin er als Zeuge oder Sachverständiger 
vernommen worden ist;

6) in Sachen, worin es sich um die Aushebung einer 
Entscheidung handelt, bei deren Erlassung (b. h. 
Fällungs) er in einer früheren Instanz als Richter 
oder im schiedsrichterlichen Verfahren als Schieds
richter mitgewirkt hat, es wäre denn, daß er nur 
als beauftragter oder ersuchter Richter bezw. als 
Gerichtsschreiber bei einem solchen Richter tätig 
werden soll.

Eine aus einem dieser Gründe unbedingt ausgeschlossene 
Gerichtsperson muß ohne Rücksicht aus den Willen der 
Parteien sich der Tätigkeit in der Sache enthalten, und 

' § 41 CP. I (26 S. 383 sg.). Vgl mit. § 32
' S. RGer. 25. IV. 1890 I «nm. 14.



wenn bei einem Urteil ein kraft Gesetzes ausgeschlossener 
Richter mitgewirkt hätte, so könnte schon aus diesem 
Grunde und ohne Rücksicht auf seinen Inhalt seine Auf
hebung verlangt werden, und zwar nicht allein mit dem 
Rechtsmittel der Berufung oder Revision, sondern sogar 
mit der Nichtigkeitsklage.8 Natürlich kann aber eine kraft 
Gesetzes ausgeschlossene Gerichtsperson auch von jeder 
Partei und in jeder Lage deL Rechtsstreites abgelehnt 
werdend

Neben den genannten Gründen unbedingter Ausschließung 
gibt es nun aber noch zahlreiche weitere, vom Gesetze nicht 
näher bestimmte, die zwar die volle Unbefangenheit einer 
Gerichtsperson nicht jedesmal aufheben, sie aber doch leicht 
ausheben können und daher geeignet sind, Mißtrauen 
gegen ihre Unbefangenheit zu rechtfertigen. So z. B. 
entferntere Beteiligung am Ausgange der Sache, Ver
löbnis, entferntere Verwandtschaft, Freundschaft oder Feind
schaft mit einer Partei, Erteilung eines Rates oder Gut
achtens in der Sache und dgl. Wegen eines solchen 
Grundes ist die Gerichtsperson nicht unbedingt von der 
Ausübung ihres Amtes in der Sache ausgeschlossen, kann 
aber von jeder Partei, und zwar auch von der anscheinend 
nicht gefährdeten, „wegen Besorgnis der Befangen
heit" abgelehnt werden." Geschieht das, und wird die 
Ablehnung für gerechtfertigt erklärt, so hat dies dann die 
nämliche Wirkung wie die Ausschließung kraft Gesetzes,' 
und man kann daher hier passend von bedingter Aus
schließung reden. Jedoch kann eine Partei wegen eineS 
bloßen Grundes der Besorgnis der Befangenheit einen

4 S. 8 551 Nr. 2, 539, § 579 
Nr. 2 CP.

6 §42Abs.I,3vbd.Z49CP.

8 §42 vbd.§49CP. 
' § 551 Nr. 3, 539, 579 

Nr. 3 CP.
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Richter oder Gerichtsschreiber nicht mehr ablehnen, lvenn 
sie bei ihm, ohne den Ablehnungsgrund geltend zu machen, 
sich in eine (mündliche oder schriftliche) Verhandlung ein
gelassen oder einen Antrag (sei es Antrag im engeren 
Sinn oder Gesuch) gestellt hat, es wäre denn, daß sie 
glaubhaft macht, dieser Ablehnungsgrund sei erst nachher 
entstanden oder ihr erst nachher bekannt geworden?

II. Jede Ablehnung einer Gerichtsperson muß in der 
Form eines „Ablehnungsgesuches" geschehen, welches die 
ablehnende Partei bei dem Gerichte anzubringen hat, dem 
die Gerichtsperson angehört. Die Anbringung kann nicht 
bloß durch Einreichung einer Schrift oder in einer Ge
richtssitzung mündlich o geschehen, sondern auch durch Er
klärung vor dem Gerichtsschreiber zu Protokoll, mithin 
stets und selbst im Anwaltsprozesse ohne Vermittelung eines 
Rechtsanwaltes?" Der Ablehnungsgrund ist anzugeben und 
glaubhaft zu machen, wofür ausnahmsweise die Versicherung 
des Gesuchstellers an Eidesstatt nicht zulässig, dagegen 
die Bezugnahme auf die dienstliche Äußerung zulässig ist, 
welche die abgelehnte Gerichtsperson über den Ablehnungs
grund abzugeben hat."

Über die Ablehnung eines Gerichtsschreibers entscheidet 
stets das Gericht, dem er angehört?? über die Ablehnung 
eines Richters entscheidet, da er selbst hiebei natürlich 
nicht mitwirken darf, das Gericht (Kammer, Senat), dem 
er angehört, nur dann, wenn es wegen der Möglichkeit 
seiner Vertretung durch ein anderes Gerichtsmitglied be-

8 § 43,44 Abs. 4 (LP. Vbd.
8 294 CP.

9 S. RGer. 7 III. 1895 (35 
S. 358).

10 S. 8 76 Abs. 2 CP.

" 8 44 Abs. 1-3 CP. Wegen 
der Glaubhaftmachung s. § 291 

i CP. und unt. § 51II. 
I 15 8 19 CP.



Ausschließung u. Ablehnung von Gerichtspersonen. § 11. 41 

schlußfähig bleibt. Anderenfalls entscheidet das zunächst 
höhere Gericht.^ Über die Ablehnung eines Amtsrichters 
entscheidet stets das übergeordnete Landgericht. Hält der 
Amtsrichter das Ablehnungsgesuch für begründet, so ist 
eine Entscheidung nicht erforderlich." Die Entscheidung 
kann ohne vorgängige mündliche Verhandlung erfolgen. 
Sie ergeht durch Beschluß, der, falls er das Gesuch für be
gründet erklärt, unanfechtbar, falls er es für unbegründet 
erklärt, mit sofortiger Beschwerde anfechtbar ist15

Vor der Erledigung des Ablehnungsgesuches hat die 
abgelehnte Gerichtsperson nur solche Amtshandlungen in 
der Sache vorzunehmen, die keinen Aufschub gestatten.16

III. Ein Richter oder ein Gerichtsschreiber, in dessen 
Person ein Grund der Ausschließung kraft Gesetzes oder 
ein Grund möglicher Ablehnung wegen Besorgnis der 
Befangenheit besteht, soll aber gar nicht erst das Ab
lehnungsgesuch einer Partei avwarten, sondern zur Wahrung 
des Ansehens der Gerichte selbst von dem Verhältnisse 
Anzeige machen und dadurch die Entscheidung des nach 
dem Gesagten dazu berufenen Gerichtes herbeiführen, ob 
er sich der Tätigkeit in der Sache zu enthalten habe. 
Hierüber hat dieses Gericht auch dann zu entscheiden, wenn 
aus anderer Veranlassung, z. B. durch Anregung von 
Seite eines anderen Gerichtsmitgliedes, Zweifel entstehen, 
ob nicht ein Richter oder Gerichtsschreiber kraft Gesetzes 
ausgeschlossen sei. In allen diesen Fällen ist aber die 
Frage lediglich innere Angelegenheit des Gerichtes. Die

'» 845Abs.lCP. Vbd.NGer. 
19. VI. 1886 (16 S. 413 ff.). 

" § 45 Abs. 2 CP.

16 § 46 CP. — Das Verfah
ren, wenn nicht mutwillig ver

anlaßt, ist gebührenfrei: § 47 
Abs. 1 Nr. 4,Abs.2GK. Wegen 
der Nechtsanwaltsgebühren s. 
§ 23 Nr. 1 vbd. 8 29 Nr. 6 
NAGeb.

10 847 CP.
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Entscheidung erfolgt daher stets ohne vorgängiges Gehör 
der Parteien und kann von diesen selbst dann nicht ange
fochten werden, wenn sie dahin lautet, daß für die Gerichts
person kein Anlaß bestehe, sich der Tätigkeit in der Sache 
zu enthalten.^ Jedoch werden durch eine solche Entschei
dung die Parteien nicht gehindert, ihrerseits immer noch 
ein Ablehnungsgesuch zu stellen.

6. Zuständigkeit der Gerichte.

8 12. 

a) Allgemeiner.
I. „Zuständigkeit" für ein Amtsgeschäft ist die Be

fugnis einer Behörde oder Amtsperson zu seiner Vornahme? 
Diese Befugnis kommt aber jedesmal derjenigen Behörde 
oder Amtsperson zu, welche für das Geschäft sowohl „sach
lich" als „örtlich" zuständig ist. Die Geschäfte sind 
nämlich unter die verschiedenen Behörden und Amtspersonen 
in der Weise verteilt, daß zunächst bestimmt ist, welcher 
Art von Behörden oder Amtspersonen (Militärbehörde, 
Verwaltungsbehörde, ordentliches Gericht, besonderes Ge
richt, Gerichtsvollzieher, Notar usw.) eilt Geschäft nach 
seiner sachlichen Beschaffenheit zukommt (sachliche Zuständig
keit), und sodann weiter, welcher einzelnen Behörde oder 
Amtsperson dieser Art es nach einer gewissen örtlichen 
Rücksicht zukommt (örtliche Zuständigkeit). Die örtliche 
Zuständigkeit ist von selbst gegeben, wenn das Geschäft 
(z. B. Ortsbesichtigung, Zeugenvernehmung, Zustellung, 
Verhaftung) im Amtsbezirke der Behörde oder Amtsperson

" §48 CP. I ». B. § 199, 363 Abs. 1, 790
' In diesem allgemeinen Sinn | Abs I, 791 Abs. 1 CP.



vorzunehmen ist;2 sie kann aber auch auf örtlichen Rück
sichten anderer Art beruhen?

Für den Civilprozeß ist am wichtigsten die Frage, welche 
Behörde für jeden einzelnen Rechtsstreit, d. h. für seine 
Entscheidung, zuständig ist. Sie erhält für die höheren 
Instanzen ihre Beantwortung durch die Regeln des Jn- 
stanzenzuges. Für die erste Instanz zerfällt sie auch hier 
in die doppelte Frage nach der sachlichen und der örtlichen 
Zuständigkeit. Sachlich zuständig sind für die bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten die ordentlichen Gerichte, soweit nicht 
gewisse Rechtßstreitigkeiten solcher Art durch besondere Vor
schriften des Reichs- oder Landesrechtes Verwaltungsbe
hörden, Verwaltungsgerichten oder besonderen Gerichten zu
gewiesen sind? Bei denjenigen Rechtsstreitigkeiten, welche 
vor die ordentlichen Gerichte gehören, entsteht die Frage 
nach der sachlichen Zuständigkeit wieder insofern, als es 
sich darum handelt, ob für einen Rechtsstreit ein Land
gericht oder ein Amtsgericht zuständig ist.

II. Im Verhältnisse der ordentlichen Gerichte zueinander 
ist sowohl die Frage der sachlichen wie diejenige der ört
lichen Zuständigkeit zunächst durch eine Reihe gesetzlicher 
Regeln unbedingt, d. h. unabhängig von dem Willen der 
Parteien, entschieden, und zwar die erste nach der Rück
sicht auf die sachliche Beschaffenheit des Rechtsstreites (j. B. 
Klage auf mehr oder nicht mehr als dreihundert Mark), 
die zweite nach der Rücksicht auf ein gewisses örtliches 
Verhältnis des Beklagten oder der Streitsache zu einem 
bestimmten Gerichtsbezirke. Die hiernach sich ergebende 
unbedingte sachliche oder örtliche Zuständigkeit ist in ge-

8 So ist, wie sich aus § 158 
GV. ergibt, der Ausdruck „ört
liche Zuständigkeit" in § 159

Abs. 2 GV. gemeint.
8 Vgl. z.B.8144 Abs.l GV. 
4 § 13 GV. Vgl. ob. §3 1.
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wissen Fällen sogar eine „ausschließliche", so daß jedes 
andere Gericht unbedingt unzuständig ist und ohne Rücksicht 
auf den Willen der Parteien von Amts wegen seine Un- 
zustandigkeit aussprechen müßte. Abgesehen von diesen 
Fällen ist sie eine nicht ausschließliche, d. h. auch ein 
anderes Gericht erster Instanz als das sachlich oder örtlich 
unbedingt zuständige ist für den Rechtsstreit zuständig, 
wenn die Parteien vereinbaren, daß es dafür zuständig 
sein soll, oder wenn sie auch ohne solche Vereinbarung 
Prozeßhandlungen vor ihm vornehmen, welche die Aner
kennung seiner Zuständigkeit enthalten? Man kann daher 
hier passend von bedingter Zuständigkeit und Unzuständig
keit der anderen Gerichte reden. Von der Civilprozeß- 
ordnung wird diese bedingte Zuständigkeit (nicht genau) 
als „durch Vereinbarung der Parteien" begründete Zu
ständigkeit bezeichnet. Ausschließlich ist die unbedingte, und 
zwar sowohl die sachliche wie die örtliche, Zuständigkeit 
jedesmal, wenn der Rechtsstreit einen nicht vermögens
rechtlichen Anspruch betrifft. Betrifft er einen vermögens
rechtlichen Anspruch, so ist die eine wie die andere nur 
da ausschließlich, wo sie vom Gesetze ausdrücklich für aus
schließlich erklärt ist?

6 § 38, 39 CP. 3. unten 
§16.

6 8 40 Abs. 2 CP. Nur die 
örtliche Zuständigkeit ausschließ
lich: §24, 879 CP.; bloß die 
sachliche ausschließlich: § 70 
Abs. 2, 3 GV. (In § 40 Abs. 2 
CP. ist nur von „ausschließ
lichem Gerichtsstände", d. h. von 
der ausschließlichen örtlichen Zu- 
ständiykeit, die Rede. Was aber 
von dieser gilt, muß im Sinn 
des Gesetzes entsprechend auch 

von der ausschließlichen sach
lichen Zuständigkeit gelten.) — 
Die gesetzlich begründete Zustän
digkeit einer Verwaltungsbehörde 
ober eines VerwaUungsgerichtes 
ist den Gerichten gegenüber stets 
ausschließlich. Inwieweit die 
Zuständigkeit besonderer Gerichte 
gegenüber den ordentlichen aus 
schließlich ist, bemißt sich nach 
den betreffenden Reichs- oder 
Landesgesetzen. So wird na
mentlich durch die Zuständigkeit



Zuständigkeit der Gerichte. Allgemeines. § 12. 45

Die unbedingte, sowohl sachliche wie örtliche, Zustän
digkeit bemißt sich nach den Umständen zur Zeit der Klage
erhebung. Eine spätere Veränderung dieser Umstände kommt 
regelmäßig nicht in Betrachts

Wo wegen einer außergewöhnlichen Sachlage die bisher 
erwähnten gesetzlichen Vorschriften über die unbedingte 
und die bedingte Zuständigkeit nicht ausreichen, ist das 
zuständige Gericht durch ein höheres Gericht als Organ 
der Justizverwaltung zu bestimmen?

Das aus irgend einem der angegebenen Gründe für 
eine Sache zuständige Gericht ist für sie der „gesetzliche 
Richter", dem niemand entzogen werden darf?

III. Mit dem Begriffe der örtlichen Zuständigkeit hängt 
nach dem Sprachgebrauche der Civilprozeßordnung der
jenige des „Gerichtsstandes" einer Person zusammen. 
Eine Person hat nämlich ihren Gerichtsstand da, wo sie 
ohne Rücksicht auf ihren Willen zu Gericht stehen muß, 
d. h. wirksam verklagt werden kann, also bei demjenigen 
(sachlich zuständigen) Gerichte erster Instanz, welches für 
den Rechtsstreit örtlich unbedingt zuständig ist. Und zwar 
hat jede Person zuvörderst einen „allgemeinen Ge
richtsstand", d. h. einen Gerichtsstand für jede gegen 
sie zu erhebende Klage, für die nicht ein ausschließlicher 
besonderer Gerichtsstand besteht. Sie kann aber auch be
sondere Gerichtsstände haben, d. h. Gerichtsstände nur 
für gewisse Gattungen von Klagen oder gar nur für ge-

eines Gewerbegerichtes oder 
eines Kaufmannsgerichtes die 
Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte ausgeschlossen: § 6 
Abs. 1 GewerbegerichtsG., § 6 
Abs. 1 KaufmannsgerichtsG.

| 7 § 4, 5, 263 Nr. 2 CP.
Ausnahme: § 506 CP. Vgl. 
unt. §47 V Nr. 2.

8 S. § 36 CP. Vgl. mit. 
§ 17. 

,J § 16 Latz 2 GV.
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wisse einzelne Klagen.10 Bestehen für eine Klage mehrere 
Gerichtsstände des zu Verklagenden (allgemeiner und be
sonderer oder mehrere besondere) so hat der Klager unter 
ihnen die Wahl.11

b) Unbedingte Zuständigkeit.

§ 13.

aa. Sachliche Zuständigkeit.

I. Die sachliche Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 
erster Instanz ist folgendermaßen bestimmt: 

A. Den Amtsgerichten sind durch § 23 GV. zu
gewiesen:

1) die Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche, 
deren Gegenstand den Wert von dreihundert Mark 
nicht übersteigt, soweit sie nicht ohne Rücksicht auf 
den Wert des Streitgegenstandes den Landgerichten 
zugewiesen sind;

2) ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes 
gewisse einfache oder schleunige Sachen,1 nämlich: 
a) Streitigkeiten zwischen dem Vermieter und dem

Mieter oder Untermieter2 von Wohnräumen oder 
anderen Raumen oder zwischen dem Mieter und 
dem Untermieter solcher Räume wegen Über

lassung, Benutzung oder Räumung, sowie wegen

10 S. § 12 CP. und Begr. z. 
§ 12-37 CPE.

11 § 35 CP.

1 Abgesehen von dem Aus
gebotsverfahren, bei dem es sich 
gar nicht um einen eigentlichen 
Rechtsstreit handelt, sind es nur

Streitsachen vermögensrecht
licher Art. So auch, wie sich 
aus der Fassung ergibt, in § 23 
Nr. 2 Abs. 6 GV. Die herrschende 
Meinung rechnet freilich auch 
die in § 644 CP. genannten 

! Feststellungsklagen hierher. 
I ' Vgl. § 556 Abs. 3 BGB.
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Zurückhaltung der von dem Mieter oder dem 
Untermieter in die Mietsräume eingebrachten 
Sachen;

b) Streitigkeiten zwischen Dienstherrschaft und Ge
sinde, zwischen Arbeitgebern und Arbeitern hin
sichtlich des Dienst- oder ArbeitsverhältniffeS, 
sowie die im § 3 Abs. 1 (jetzt §4 Abs. 1) deS Ge
werbegerichtsgesetzes bezeichneten Streitigkeiten, 
insofern alle diese Streitigkeiten während der 
Dauer des Dienst-, ArbeitS- oder Lehrverhält
nisses entstehen;'

e) Streitigkeiten zwischen Reisenden und Wirten, 
Fuhrleuten, Schiffern, Flößern oder Auswande
rungsexpedienten in den Einschiffungshäfen, die 
über Wirtszechen, Fuhrlohn, Überfahrtsgelder, 

Beförderung der Reisenden oder ihrer Habe oder 
über Verlust oder Beschädigung dieser letzten ent
standen sind, sowie Streitigkeiten zwischen Reisen
den und Handwerkern, die aus Anlaß der Reise 
entstanden sind;

d) Streitigkeiten wegen Viehmängel;
e) Streitigkeiten wegen Wildschadens;
f) Ansprüche auS einem außerehelichen Beischläfer
g) das Aufgebotsverfahren.'

Außerdem aber sind die Amtsgerichte teils durch daS 
Gerichtsverfaffungsgesetz, teils durch die Civilprozeßord- 
nung, teils durch andere Reichsgesetze noch in manchen

8 Für alle diese Streitigkeiten 
ist aber das Amtsgericht nur 
dann zuständig, wenn cs an 
einem dafür zuständigen Ge
werbegerichte fehlt; denn f. ob.

§ 12 Anm. 6 a. E.
4 Bql. §946 Abs. 2 CP.; s. 

jedoch §957 Abs. 2 CP. und §3 
Abs. 3 EG. z. GB. vbd.§llEG. 
r- CP-
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anderen Füllen für sachlich zuständig erklärt? Insbesondere 
gehören die Zwangsvollstreckungen, soweit sie überhaupt 
durch Vermittelung oder unter Mitwirkung der Gerichte 
geschehen, in der Regel zur Zuständigkeit der Amtsgerichte 
als Vollstreckungßgerichte?

B. Vor die Landgerichte gehören alle bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, die nicht den Amtsgerichten zugewiesen 
sind? Insbesondere also, mit Ausnahme der oben A Nr 2 
genannten Fälle, die Streitigkeiten über vermögensrecht
liche Ansprüche, deren Gegenstand den Wert von 300 Mark 
übersteigt. Ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegen
standes sind sie zuständig für die Anfechtungsklage im Auf
gebotsverfahrenb und ausschließlich zuständig für gewisse 
das Interesse des Reiches unmittelbar berührende Rechts
streitigkeiten, um hier das Rechtsmittel der Revision zu 
ermöglichen imb dadurch die gleichmäßige Anwendung der 
betreffenden Rechtssätze zu erzielen. Zum gleichen Zwecke 
darf ihnen die Landesgesetzgebung auch noch gewisse andere 
verwandte Rechtsstreitigkeiten ohne Rücksicht auf den Wert 
des Streitgegenstandes ausschließlich zuweisen? Endlich 
sind sie ausschließlich zuständig für die Ehesachen und 
die Kindschastssachen sowie für die Anfechtungs- und 
Wiederaufhebungsklagen in Entmündigungssachen?" über-

5 § 24 GB. So namentlich 
und ausschließlich: für die Ge
währung der Rechtshilfe (§ 158 
GV), für das Mahnverfahren 
(§ 689 CP.) und für den Be
schluß über Entmündigung oder 
Aufhebung der Entmündigung 
einer Person (§ 645, 675, 676, | 
680, 685 CP.). DieAmtsgerichte j 
sind auch die Konkursgerichte: ; 
§71, 214, 238 Abs. 2 jlO. '

G § 764 vbd. § 828 CP., § 1 
ZVG.

7 § 70 Abs. 1 GL.
8 § 957 Abs. 2 CP. Ebenso 

im Fall von §43 Reichsstem- 
pelG. in der Fassung v. 14. Juni 
1900.

9 Näheres § 70 Abs. 2, 3GL. 
Lbd.§547 Nr. 2,97 Abs. 3 CP.

79 §606; 642;665,679Abs. 4, 
684 Abs. 4, 686 Abs. 4 CP.
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Haupt für alle Streitsachen von nicht vermögensrechtlicher 
Art."

Wo bei den Landgerichten Kammern für Handels
sache ii bestehen, sind diese zur Verhandlung und Entscheidung 
derjenigen den Landgerichten in erster Instanz zugewiesenen 
Streitsachen bestimmt, welche nach den näheren Vorschriften 
des § 101 GV. als Handelssachen erscheinen." Damit 
sind jedoch diese Sachen den Civilkammern nicht unbedingt 
entzogen. Vielmehr kommt, wenn nicht der Kläger von 
vornherein die Verhandlung vor der Kammer für Handels
sachen beantragt hat, die Sache immer zunächst an dieCivil- 
kammer, und diese darf sie an die Kammer für Handels
sachen nur dann verweisen, wenn der Beklagte vor seinem 
Eintritte in die Verhandlung zur Sache darauf anträgt.11 12 13 
Dagegen kann die Kammer für Handelssachen eine nicht 
zu jenen Handelssachen gehörige Sache auch von Amts 
wegen an die Civilkammer verweisen."

II. Wo die sachliche Zuständigkeit der Gerichte von 
dem Werte des „Streitgegenstandes", d. h. des laut 
des Klagantrages vom Kläger geltend gemachten An
spruches^^ abhängt, ist für die Wertberechnung der Ge-

11 Dies folgt daraus, daß 
in § 23 GB. den Amtsgerichten 
nur vermögensrechtliche Streit
sachen zugewiesen sind (s. oben 
Anm. 1), und aus § 40 Abs. 2 
CP. —Weitere Fälle ausschließ
licher Zuständigkeit der Land
gerichte: 8 272 Abs. 2 HGB., 
8 51 Abs. 3 GenossenschastsG., 
8 61 Abs. 3, 62 Abs. 2 G. betr. 
die Gesellschaften m. b. H.

12 S. auch § 43 Neichsstem- 
pelG., § 15 <55. z. Bekämpfung 
des i unlauteren Wettbewerbes

Fitttng^CtvUprozeß. 12. u. 13.

v. 27. Mai 1896, § 47 BvrsenG. 
v. 22. Juni 1896.

13 S. §102,104 GB.
u S. § 103,105 GB.
16 Daß der „Streitgegenstand" 

mit dem in der Klage geltend 
gemachten Ansprüche gleichbe
deutend ist, ergibt sich aus § 3 
vgl. 8 5 und aus § 306 vgl. 
§81, 83 CP. ; denn was in 
§ 306 „Verzicht auf den geltend 
gemachten Anspruch" heißt, wird 
in § 81,83 als „Verzichtleistung 
auf den Streitgegenstand" be- 

4fi. 4
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meinwert zur Zeit der Klageerhebung maf$ge6enb,16 und 
zwar ohne Rücksicht auf Nebenforderungen an (natürlichen 
oder bürgerlichen)Früchten, Nutzungen, Zinsen, Schäden oder 
Kosten." Die Werte mehrerer in einer Klage gemein
sam erhobener Ansprüche werden zusammengerechnet." DaS 
Gericht hat, wenn es den Umständen nach erforderlich ist, 
den Wert des Streitgegenstandes nach freiem Ermessen 
sestzusetzen, nötigenfalls nach Anordnung einer beantragten 
Beweisaufnahme oder einer von Amts wegen beschlossenen 
Einnahme des Augenscheins oder Begutachtung durch Sach
verständige.^

III. Weil die Rechtsprechung des Landgerichtes als 
eines Kollegialgerichtes im allgemeinen für bester zu er
achten ist als diejenige des Amtsgerichtes, so kann das 
Urteil eines Landgerichtes nicht aus dem Grunde ange
fochtenwerden, weil das Amtsgericht zuständig gewesen fei.20

zeichnet. Der Wert des Streit
gegenstandes ist der Unterschied, 
den eS für das Vermögen des 
Klägers macht, ob sein Klag
antrag Erfolg hat, also der Be
klagte zu der eingetlagten Lei
stung verurteilt, die beantragte 
Feststellung des Bestehens oder 
des Nichtbestehens eines gewissen 
Rechtsverhältnisses vom Gerichte 
ausgesprochen wird usw., oder 
ob er keinen Erfolg hat.

16 Also z. B. bei einer Klage 
auf Verurteilung des Beklagten 
zu einer gewissen Leistung, wenn 
sie in einem Geldbeträge" besteht, 
dieser Betrag (vgl. § 253 Abs. 3 
CP.), wenn in einer anderen 
Leistung, der Gemeinwert dieser 
Leistung (vgl. § 6 CP.), bei einer 
Klage auf Feststellung des Be

stehens oder Nichtbestehens eines 
Rechtsverhältnisses der Gemein
wert dieses Verhältnisses.

17 § 4 CP. Vorschriften über 
die Berechnung für gewisse ein
zelne Fälle: §6-9 CP.

18 §5 CP.
19 § 3 CP. Entspricht dem 

8 287 CP. Vgl. auch 8144 CP. 
— Diese Wertfestsetzung ist auch 
für die Berechnung der Gebühren 
maßgebend: 8 15 GK., § 11 
RAGeb. S. jedoch 8 9a GK. — 
Gerichtsgebühren: 8 26 Nr. 1, 
817 GK-; NechtSanwaltsgebüh- 
ren: 8 20 vgl. 8 29 "Nr. 1 
RAGeb.

" 8 10 CP. Vbd. Begr. z. 
8 10,11 CPE. in Abs. 2. DieS 
gilt auch in den Fällen des 
823 Nr. 2 GV.
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Ist die sachliche Unzuständigkeit eines Gerichtes für 
eine Streitsache rechtskräftig ausgesprochen, so ist diese 
Entscheidung bindend für dasjenige Gericht gleicher oder 
anderer Art, bei welchem die Sache später anhängig 
gemacht wirb.21

bb. Örtliche Zuständigkeit.

8 14.
a) Allgemeine Gerichtsstände.

I. Wer an einem bestimmten Orte seinen Wohnsitz hat, 
hat seinen allgemeinen Gerichtsstand an diesem Orte, d. h. 
bei dem Gerichte (je nach der sachlichen Zuständigkeit 
Landgericht oder Amtsgericht), zu besten Bezirke er gehört 
(Gerichtsstand des Wohnsitzes).1

Eine Militärperson hat ihren Wohnsitz und sonach 
ihren Gerichtsstand des Wohnsitzes an dem Garnisonorte 
deS Truppenteils, zu dem sie gehört; hat dieser Truppen
teil keinen Garnisonort im Deutschen Reiche, an seinem 
letzten inländischen Garnisvnorte.2 Doch trifft das bloß

31 § 11 CP. Vbd. 8 276, 
505, 506 CP. S. auch § 28, 
86 GewerbegerichtsG., 816Äbs.l, 
2 KaufmannsgerichtsG.

*8*3 CP. Der Wohnsitz einer 
Person ist der örtliche Mittel
punkt ihres Lebens und Wirkens. 
Über Begründung und Auf
hebung deS Wohnsitzes f. 8 7 
BGB. Wer nach 8 7 Abs. 2 
BGB. mehrere Wohnsitze in ver
schiedenen Gerichtsbezirken hat, 
hat auch mehrere allgemeine 
Gerichtsstände. — Wer seinen 
Wohnsitz im AuSlande hat, hat 
im Teutschen Reiche überhaupt

keinen allgemeinen Gerichts
stand. S. Begr. zu § 13 CPE.

3 89 Abs. 1 BGB. Ist der 
maßgebende Garnisonort in meh 
rere Gerichtsbezirke geteilt (wie 
z. B. Berlin), so wird der als 
Wohnsitz geltende Bezirk von 
derLandesjustizverwaltung durch 
allgemeine Anordnung bestimmt: 
814 CP. Für Militärpersonen, 
deren Truppenteil sich im Aus
lande aufhält und im Jnlande 
einen Garnisonort weder hat 
noch gehabt hat, kann durch 
Kaiserliche Verordnung ein im 
Inlands belegener Ort alS maß- 

4* *
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bei den selbständigen Berufssoldaten zu; bei denjenigen 
Militärpersonen, welche nur zur Erfüllung der Wehr
pflicht dienen, oder die, wie Minderjährige, wegen be
schränkter Geschäftsfähigkeit einen Wohnsitz selbständig nicht 
begründen können, bestimmt sich der Wohnsitz und folglich 
der Gerichtsstand des Wohnsitzes nach den allgemeinen 
Regeln?

Deutsche, die das Recht der Exterritorialität habens 
sowie die im AuSlande angestellten Beamten deS Reiches 
oder eines Bundesstaates behalten den Gerichtsstand des 
Wohnsitzes, den sie in ihrem Heimatstaate hatten. Hatten 
sie dort keinen Wohnsitz, so haben sie den Gerichtsstand 
des Wohnsitzes in der Hauptstadt des Heimatstaates und, 
wenn sie, obwohl Deutsche, keinem Bundesstaate ange
hören, in Berlin?

II. Die Ehefrau teilt während der Dauer der Ehe 
den Wohnsitz des Ehemanns und mithin auch seinen Ge
richtsstand des Wohnsitzes. Einen selbständigen Gerichtsstand

gebend für den Gerichtsstand 
des Wohnsitzes bestimmt werden: 
8 9 G. betr. Rechtsangelegen
heilen in Heer und Marine v. 
28. Mai 1901. — über den 
Begriff der Militärperson s. 
§ 38 A Reichs-MilitärG. v. 
2. Mai 1874, § 4 Militär
StGB. vom 20. Juni 1872 
nebst Anlage.

o 89Abs.2BGB. S. aber 
mit. § 15 Nr. 1.

4 S. § 18, 19 GB. und ob. 
§ 9 Anm. 4, 5.

6 §15 Abs. 1 CP. Vgl. § 9 
SchutzgcbietsG. in der Fassung 
v. 10. Sept. 1900. Ist die 

Hauptstadt des Heimatstaates 
bezw. Berlin in mehrere Gerichts - 
bezirke geteilt, so wird der als 
Wohnsitz gellende dort von der 
Landesjustizverwaltung, hier 
vom Reichskanzler durch allge
meine Anordnung bestimmt: §15 
Abs. 1 CP. Auf Wahlkonsulu 
finden die Bestimmungen des 
§ 15 Abs. 1 CP. keine Anwen
dung: § 15 Abs. 2 CP. — In 
Berlin haben ihren allgemeinen 
Gerichtsstand auch diejenigen im 
Auslande angestellten Reichs
beamten, die keine Deutschen 
sind: § 21 ReichsbeamtenG. v. 
31. März 1873.
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des Wohnsitzes kann sie nur in den Ausnahmefällen haben, 
in denen sie einen selbständigen Wohnsitz haben sonn.6 7 8

Ein eheliches oder durch Legitimation ehelich gewor
denes Kind teilt den Wohnsitz und folglich den Gerichts
stand des Wohnsitzes seines Vaters, ein uneheliches den
jenigen seiner Mutter, ein an Kindesstatt angenommenes 
denjenigen des Annehmers. Es behält diesen Wohnsitz, 
bis es ihn rechtsgültig aufhebt.?

III. Eine Person ohne Wohnsitz (im Jnlande oder Aus
lande) hat einen allgemeinen Gerichtsstand bei jedem deut
schen (sachlich zuständigen) Gerichte, in dessen Bezirke sie 
sich zur Zeit der Erhebung der Klage aufhält (Gerichts
stand des Aufenthaltsortes). Fehlt es an einem be
kannten Aufenthaltsorte im Deutschen Reiche, so hat sie 
ihren allgemeinen Gerichtsstand an dem Orte ihres letzten 
Wohnsitzes.6

IV. Gemeinden und Korporationen sowie diejenigen Ge
sellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und die
jenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, welche 
selbständig als Vereine usw. verklagt werden können,6 
haben ihren allgemeinen Gerichtsstand an dem Orte, der 
bei ihnen dem Wohnsitze eines Menschen entspricht, näm
lich an dem Orte, wo sie ihren Sitz haben. Als Sitz 
gilt im Zweifel der Ort der obersten Geschäftsleitung."

sondern auch der Ort, wo sich 
die wohnsiplose Person zur Zeit 
der Zustellung der Klage nur 
ganz vorübergehend (etwa auf 
der Durchreise) befindet.

9 S. unt. § 23 II. 

'°817Abs.I CP. Bgl.RGer. 
27. X. 1904 (69 S. 107 fg.).

6 § 10 BGB. Vbd. § 1586 
BGB.

7 ß ll Abs.l BGB. S. aber 
auch ß ll Abs. 2BGB.

8 § 16 CP. Vbd. NGer. 15. 
1.1891(27 S.400fs.). „Aufent
haltsort" ist in § 16 CP. nicht 
bloß der dauemde Aufenthalts
ort int Sinne des §20 CP.,
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Gewerkschaften haben ihren allgemeinen Gerichtsstand 
da, wo daS Bergwerk liegt11

Wo Behörden als solche verklagt werden können, be
stimmt sich ihr allgemeiner Gerichtsstand durch ihren 
Amtssitz."

In allen unter IV. genannten Fällen ist neben diesem 
gesetzlich bestimmten allgemeinen Gerichtsstände auch ein 
durch Statut oder in anderer Weise (z. B. durch LandeS- 
gesetz oder Konzessionsbedingung) bestimmter zulässig."

Der allgemeine Gerichtsstand des (Reichs- oder Landes-) 
FiSkuS bestimmt sich jedesmal durch den Sitz derjenigen 
Behörde, welche ihn in dem Rechtsstreite zu vertreten hat."

§ 15.

b) Besondere Gerichtsstände.
1) Der „Gerichtsstand des Aufenthalts".* Per

sonen, die sich an einem Orte unter Verhältnissen auf
halten, welche ihrer Natur nach auf einen längeren Aufent
halt Hinweisen, haben an diesem Orte einen Gerichtsstand 
für alle Klagen wegen vermögensrechtlicher Ansprüche. 
Dieses gilt insbesondere für Dienstboten, Hand-und Fabrik-

11 § 17 Abs. 2 CP. 
" § 17 Abs. 2 CP. S. uns. 

§23II.
18 § 17 Abs. 3 CP. Der ge

setzlich bestimmte allgemeine 
Gerichtsstand kann also durch 
den statutarisch bestimmten nicht 
ausgeschlossen werden: CP.Pr. 
S. 8, 9. So auch NGer. 16. 
XI. 1893 (32 S. 385).

u § 18 CP. Vbd. CP. Pr. 
S. 9, 506 fg. Ist der Ort, wo

eine Behörde ihren Sitz hat, in 
mehrere Gerichtsbezirke geteilt, 
so wird derjenige, welcher im 
Sinne der § 17, 18 CP. als 
Sitz der Behörde gilt, für die 
Neichsbehörden vom Reichs
kanzler, für die Landesbehörden 
von der Landesjustizverwaltung 
durch allgemeine Anordnung be
stimmt: § 19 CP.

1 Wegen des Namens: § 689 
Abs. 2 CP.
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arbeiter, Gewerbegehilfen, Studierende, Schüler und Lehr
linge.^

Bei einer Militärperson, die nur zur Erfüllung der 
Wehrpflicht dient, oder die selbständig einen Wohnsitz nicht 
begründen kann, ist anstatt deS Aufenthaltsortes der Gar- 
ntsonort maßgebend, welcher, gesetzt sie wäre ein selbständiger 
Berufssoldat, für ihren Wohnsitz bestimmend wäre?

2) Der »Gerichtsstand der Niederlassung". Wer 
zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder eineS 
anderen Gewerbes eine (Haupt- oder Zweig-) Niederlassung, 
d. h. eine zum unmittelbaren Abschlüsse von Geschäften für 
seine Rechnung selbständig befugte Betriebsstelle, hat, kann, 
solange die Niederlassung besteht, bei den Gerichten deS 
Ortes der Niederlassung mit allen Klagen belangt werden, 
die sich auf ihren Geschäftsbetrieb beziehen? Desgleichen 
kann, wer eine landwirtschaftliche Niederlassung hat, d. h. 
ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut 
als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter (in Person oder 
durch einen Verwalter) bewirtschaftet, da, wo daS Gut 
liegt, mit allen Klagen belangt werden, die sich auf diesen 
Wirtschaftsbetrieb beziehen?

3) Der Gerichtsstand für Streitigkeiten auS 
gemeindlichen, gesellschaftlichen und genossen
schaftlichen Verhältnissen. Da, wo Gemeinden, Kor
porationen, Gesellschaften, Genossenschaften oder andere 
Vereine ihren allgemeinen Gerichtsstand haben, besteht auch 
ein besonderer Gerichtsstand für diejenigen Klagen aus

' 8 20 Abs. 1 CP. Ununter
brochene Anwesenheit an dem 
Orte oder Anwesenheit zur Zeit 
der Klagezustellung ist nicht er
forderlich.

-820Abs.2CP.Vgl.ob.8l4I.
4 § 21 Abs. 1CP. Agenturen 

zur bloßen Vermittelung von 
GeschLsten gehören nicht hierher. 

6 8 21 Abs. 2 CP.
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dem gemeindlichen, gesellschaftlichen oder genossenschaftlichen 
Verhältnisse, welche von der Gemeinde usw. gegen (der
zeitige oder frühere) Mitglieder oder zwischen diesen unter
einander erhoben werdend

4) Der Gerichtsstand des Vermögens. Wer im 
Deutschen Reiche keinen Gerichtsstand des Wohnsitzes hat, 
kann wegen vermögensrechtlicher Ansprüche bei jedem deut
schen (sachlich zuständigen) Gerichte verklagt werden, in 
dessen Bezirke sich zur Zeit der Klageerhebung ein, wenn 
auch nur geringfügiges, Stück seines Vermögens oder der 
mit der Klage in Anspruch genommene Gegenstand befindet. 
Besteht das Vermögensstück in einer Forderung, so gilt 
als der Ort, wo es sich befindet, der Wohnsitz des Schuld
ners und, wenn zur Sicherung der Forderung eine Sache 
haftbar ist, auch der Ort, wo sich diese Sache befindet?

5) Der „Gerichtsstand der Erbschaft". Klagen, 
welche die Feststellung des Erbrechtes, Ansprüche des 
Erben gegen einen Erbschaftsbesitzer, Ansprüche aus Ver- 
mächtnissen oder sonstigen Verfügungen von Todeswegen 
(Auslagen, Schenkungen von Todeswegen), Pslichtteilsan- 
sprüche oder die Teilung der Erbschaft zum Gegenstände 
haben, können bei den Gerichten erhoben werden, bei denen

o § 22 CP. Vbd. NGer. 29. i 
1.1881 (3 S. 385 ff.), 31. III. 
1903 (54 S. 207 ff.).

7 § 23 CP. Ist der Schuld
ner des zu Verklagenden eines 
der in § 17 CP. genannten un 
körperlichen Subjekte, so ent j 
spricht auch hier fein Sitz dem 
Wohnsitze: NGer. 27. X. 1904 
(59 S. 106 ff.). — Gegenüber 
einer Meinung, wonach dieser ' 

Gerichtsstand durch nicht pfänd 
bare oder sonst zur Befriedigung 
des Klägers nicht geeignete Ver 
mögensstttcke nicht begründet 
würde, s. RGer.29. IV. 1881 
(4 S- 408 ff.), 26. V. 1886 (16 
S. 392 fg.), 7. IV. 1902 (51 
S. 164 ff ). Ort, wo sich das 
Vermögensstück befindet, wenn 
es in einem Patentrechte be
steht: § 12 PatentG. v. 7. April 
1891.
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der Erblasser zur Zeit seines Todes seinen allgemeinen Ge
richtsstand gehabt hat? In dem Gerichtsstände der Erb
schaft können auch Klagen wegen anderer Nachlaßverbindlich
keiten (insbesondere wegen der vom Erblasser herrührenden 
Schulden) erhoben werden, und zwar, wenn nur ein Erbe 
vorhanden ist, solange sich der Nachlaß noch ganz oder 
teilweise im Bezirke des Gerichtes befindet, wenn aber 
mehrere Erben Vorhände»: sind, solange sie für die Ver
bindlichkeit noch als Gesamtschuldner haften?

6) Der Gerichtsstand deö Erfüllungsortes. Auf 
Feststellung deS Bestehens oder Nichtbestehens eines auf 
Erzeugung persönlicher Verpflichtung gerichteten Vertrages 
oder einer aus einem solchen Vertrage hergeleiteten Ver
pflichtung, auf Erfüllung oder Aufhebung eines solchen 
Vertrages sowie auf Entschädigung wegen Nichterfüllung 
oder nicht gehöriger Erfüllung kann bei den Gerichten 
des Ortes geklagt werden, wo nach Maßgabe des bürger
lichen Rechtes die streitige vertragsmäßige Verpflichtung 
zu erfüllen ist oder unter der Voraussetzung der Gültig
keit des Vertrages zu erfüllen toäre.10

« 8 27 Abs. 1 CP. Gilt auch 
für die Klage des Pflichtteils
berechtigten gegen den vom Erb
lasser Beschenkten nach § 2329 
BGB. S. Begr. z.828CPÄE. 
Hatte der Erblasser, obwohl ein 
Deutscher, zur Zeit seines Todes 
keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Jnlande, so können die ge
nannten Klagen bei den Gerich
ten seines letzten inländischen 
Wohnsitzes erhoben werden, in 
Ermangelung eines solchen nach 
Maßgabe des 8 15 Abs. 1 Satz 2, 
3 EP. bei den Gerichte»: der 

Hauptstadt seines Heimatstaates 
bezw. zu Berlin: 8 27 Abs. 2 
CP.

»8 28 EP. Vgl.81967 BGB. 
und vbd. 8 2058-2061 BGB. 
Der Sinn des 8 28 CP. ist sehr 
zweifelhaft und streitig.

10 8 29 CP. Vgl. 8269, 270, 
697,700 BGB. Die „streitige" 
Verpflichtung ist z. B., wen»: der 
Käufer auf Erfüllung, Fest
stellung des Bestehens oder Ent
schädigung wegen Nichterfüllung 
des Vertrages klagt, diejenige 
des Verkäufers, wenn er da-
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7) Der Gerichtsstand für „Meß- und Markt
sachen", b. h. für Klagen aus Handelsgeschäften, die auf 
Messen oder Märkten geschlossen sind, jedoch mit Ausnahme 
der nur dem kaufmännischen Kleinverkehr dienenden Jahr- 
und Wochenmärkte. Für solche Klagen sind die Gerichte 
des Meß- oder Marktortes zuständig, wenn die Klage 
durch Zustellung an den Beklagten oder einen zur Prozeß
führung berechtigten Vertreter (j. B. Prokuristen) des Be
klagten während eines Aufenthaltes am Orte oder im 
Bezirke des Gerichtes erhoben wird."

8) Der Gerichtsstand der Vermögensverwal
tung. Aus einer, gleichviel aus welchem Grunde ge
führten, Vermögensverwaltung kann der Geschäftsherr gegen 
den Verwalter oder der Verwalter gegen den Geschäftsherrn 
bei dem Gerichte klagen, in dessen Bezirke die Verwaltung 
ihren örtlichen Mittelpunkt hat oder gehabt hat."

9) Der Gerichtsstand der unerlaubten Hand
lung. Aus einer unerlaubten Handlung13 kann, gleich
viel ob sie strafbar ist oder nicht, und ob die Klage gegen 
den Täter selbst oder gegen eine andere für seine Handlung 
haftbare Person erhoben wird, bei den Gerichten des

aeaen auf Feststellung des Nicht
bestehens oder vor der Zahlung 
des Kaufpreises aus Aufhebung 
des Vertrages klagt, diejenige 
des Käufers selbst. Klagt er 
aus Rückzahlung des bereits be
zahlten Kaufpreises oder auf 
Zurücknahme der gekauften 
Sache, so ist die streitige Ver
pflichtung diejenige des Ver
käufers zu dieser' Rückzahlung 
oder Zurücknahme. S. RGer. 
2. V. 1883 (10 S. 352), 16. 
XII. 1890 (27 S. 397 fg.), 

29. III. 1893 (31 S. 383 fg.), 
25. X. 1901 (49 S. 421 ff.), 
16. VI. 1903 (55 S. 112 ff.), 
6. XL 1903 (56 S. 138 ff.), 
5. II. 1904 (57 S. 12 ff.). — 
Besondere Vorschrift über den 
Gerichtsstand für Wechselklagen: 
§ 603 CP.

11 8 30 CP.
12 § 31 CP. Vbd. CP.Pr. 

S.11.
18 S.§ 823-839 W8.,§1, 

2 HastpflichlG. und RGer. 20. 
III. 1905 (60 S. 300 ff.).
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Bezirkes geklagt werden, worin die Handlung begangen 
ist."

10) Der Gerichtsstand deS sachlichen Zusammen
hanges, d. h. ein Gerichtsstand, der für eine Sache bei 
einem Gerichte wegen ihres sachlichen Zusammenhanges 
mit einer anderen bei ihm jetzt oder früher anhängigen 
begründet ist. Aus dieser Rücksicht können Prozeßbevoll
mächtigte, Beistände, Zustellungsbevollmächtigte und Ge
richtsvollzieher wegen ihrer infolge eines Rechtsstreites 
erwachsenen Gebühren und Auslagen (ohne Rücksicht auf 
die Regeln der sachlichen Zuständigkeit) bei demjenigen 
Gerichte klagen, bei welchem jener Rechtsstreit in erster 
Instanz anhängig ist oder anhängig gewesen ist.15 Auch 
noch in anderen Fällen ist aus dieser Rücksicht ein Ge
richtsstand begründet."

11) Der „dingliche Gerichtsstand", d. h. der für 
gewisse Rechtsstreitigkeiten, die sich auf eine unbewegliche 
Sache beziehen, bei einem Gerichte wegen der Lage dieser 
Sache in seinem Bezirke begründete Gerichtsstand. Für 
die Klagen, wodurch das Eigentum, eine dingliche Be
lastung (z. B. Erbbaurecht, Nießbrauch, Grunddienstbar
keit, Reallast, Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld, ding
liches Vorkaufsrecht) oder die Freiheit von einer solchen 
geltend gemacht wird, sowie für GrenzscheidungS-, Tel- 
lungs- und Besitzklagen besteht er als ausschließlicher.11

“ § 32 CP.
§ 34 CP. 536b. Begr. z. 

§ 34 CPE., CP. Pr. S. 508. 
Vbd. RGer. 28. IV. 1892 (29 
S. 414 ff).

16 S. § 25, 135 Ads. 2, 731, 
767,768,796 Abs.3,805 Abs.2, 
879, 893 Abs. 2, 926 Abs. 2, 
927 Abs. 2 CP., § 146 Abs. 2, 

164 Abs. 3,194,206 Abs. 2 KO.
17 8 24 Abs. 1 CP. S. auch 

8 20 GB. und ob. 8 9 l a. E. 
Bei den Klagen, die eine Grund- 
bienstbarkeit, eine Neallast ober 
ein Borkaussrecht betreffen, 
kommt es auf ble Lage des be
lasteten Grundstückes an: § 24 
Abs. 2 CP.
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Für gewisse andere Klagen dagegen besteht er als nicht 
ausschließlicher. In dem dinglichen Gerichtsstände kann 
nämlich in Verbindung mit der Klage aus einer Hypothek, 
Grundschuld oder Rentenschuld die Schuldklage, mit der 
Klage auf Umschreibung oder Löschung einer Hypothek, 
Grundschuld oder Rentenschuld die Klage auf Befreiung 
von der persönlichen Verbindlichkeit, mit bet Klage auf 
Anerkennung (b. i. Feststellung) einer Reallast die Klage 
auf rückständige Leistungen erhoben werden, wenn beide 
Klagen gegen denselben Beklagten gerichtet fiiib.18 19 20 Ferner 
können in dem dinglichen Gerichtsstände erhoben werden 
persönliche Klagen, die gegen den Eigentümer oder Be
sitzer einer unbeweglichen Sache als solchen gerichtet sind," 
sowie Klagen wegen Beschädigung eines Grundstückes und 
Klagen auf Entschädigung wegen Enteignung (Expropriation) 
eines Grundstückes. 20

Alle übrigen genannten besonderen Gerichtsstände sind 
nicht ausschließlich.

Außer den bisher angegebenen auf allgemeineren Vor- 
jchrifteu der Civilprozeßordnung beruhenden gibt es übrigens 
nach besonderen Vorschriften teils der Civilprozeßordnung 
teils sonstiger Reichsgesetze noch zahlreiche andere besondere 
Gerichtsstände, teils ausschließliche, teils nicht ausschließ- 
liche?l

Dagegen ist es vom Standpunkte der Civilprozeßord
nung müßig und irreführend, von einem Gerichtsstände

18 8 25 CP. Vbd. § 260 CP.
19 Vgl. § 809, 867, 1005 

BGB.
20 8 26 CP. Vgl. 8 42 Abs. 2 

RayonG. v. 31. Dez.1871. We
gen des Enteignungsverfahrens 
f. auch 815 Nr. 2 a. E. EG.z.CP.

21 Sie werden an den tref 
senden Orlen erwähnt werden. 
Beispiele s. ob. Anm. 16. Aus
schließlich sind namentlich die 
in Buch 8 CP. („Zwangsvoll 
streckung") bestimmten Gerichts
stände: 8802 CP.
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der Widerklage zu reden. Denn die Widerklage ist im 
Sinn der Civilprozeßordnung begrifflich eine Klage, die 
der Beklagte während des Rechtsstreites im nämlichen 
Verfahren gegen den Kläger erhebt?» Damit ist das 
Gericht, bei welchem sie zu erheben ist, stets von selbst 
gegeben, und nur die Frage kann entstehen, unter welchen 
Voraussetzungen eine Widerklage statthaft sei. Diese Frage 
allein ist in § 33 CP. entschieden.^

§ 16.

e) Bedingte (sog. vereinbarte) Zuständigkeit.

I. Wo die unbedingte sachliche oder örtliche Zuständig
keit der ordentlichen Gerichte erster Instanz keine aus
schließliche ist,1 ist dort auch ein Gericht anderer Art als 
das unbedingt zuständige (Amtsgericht statt des unbedingt 
zuständigen Landgerichtes oder umgekehrt), hier auch daS 
Gericht eines anderen Bezirkes für den Rechtsstreit zu
ständig, wenn die Parteien ausdrücklich oder stillschweigend 
(durch schlüssige Handlungen) vereinbaren, daß es dafür 
zuständig sein soll.- Wollte in diesem Fall der Beklagte 
das Gericht wegen mangelnder Zuständigkeit ablehnen, so 
könnte ihm der Kläger die Berufung auf die Vereinbarung 
entgegensetzen. Geht die Vereinbarung dahin, daß nur 
das vereinbarte Gericht für den Rechtsstreit zuständig sein

" S. mit. §501.
” So auch die weitaus herr

schende Ansicht. Nach einer 
anderen Ansicht, die mit der 
Annahme eines „Gerichtsstandes 
der Widerklage"zusammenhängt, 
könnte bei dem Gerichte der 
Klage eine Widerklage auch ohne 

die Voraussetzungen des ß 33 
Abs. 1 CP. erhoben werden, 
wenn das Gericht dafür nach 
den gewöhnllchcnZuständigkeits- 
regeln zuständig wäre.

1 S. § 40 Abs. 2 CP. und ob. 
§ 12 bei Sinnt. 6. 

' §38 CP.
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soll, so könnte der Beklagte jedes andere Gericht mit Be
rufung auf die Vereinbarung ablehnen.

Eine solche Vereinbarung über die Zuständigkeit ist 
aber nur dann rechtlich wirksam, wenn sie sich entweder 
auf den einzelnen bestimmten Rechtsstreit oder doch bloß 
auf (schon bestehende oder zukünftige) RechtLstreitigkeiten 
aus einem bestimmten Rechtsverhältnisse, wie z. B. aus 
einem bestimmten Gesellschafts- oder Versicherungsverträge, 
bezieht?

n. Es bedarf aber zur Begründung der Zuständigkeit 
eines bedingt zuständigen Gerichtes nicht einmal einer 
wirklichen Vereinbarung über die Zuständigkeit, sondern 
es genügt schon und steht rechtlich einer stillschweigenden 
Vereinbarung gleich, wenn die Parteien vor dem Gerichte 
Prozeßhandlungen vornehmen, welche die Anerkennung 
seiner Zuständigkeit enthalten, d. h. wenn der Kläger bei 
ihm die Klage erhebt und der Beklagte, ohne cs als unzu
ständig abzulehnen, vor ihm zur Hauptsache (d. h. über 
die sachliche Berechtigung des klägerischen Anspruches) 
mündlich verhandelt, sollte auch daS eine oder daS andere 
oder beides nur wegen irrtümlicher Annahme unbedingter 
Zuständigkeit des Gerichtes geschehen fein.4 Der Kläger 
kann in einem solchen Fall die Unzuständigkeit überhaupt 
nicht mehr geltend machen. Der Beklagte kann es nach 
dem Beginn seiner mündlichen Verhandlung zur Haupt
sache nur dann, wenn er glaubhaft macht, daß er ohne 
sein Verschulden nicht imstande gewesen sei, es vorher zu 
tun, daß also seine Anerkennung der Zuständigkeit des 
Gerichtes auf entschuldbarem Irrtum beruhe?

• § 40 Abs. 1 CP. Vgl. I 4 § 39, 504 vbd. § 274 CP.
§ 1026 CP. I * § 274 Abs. 3 CP.
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Wenn der Beklagte vor dem bedingt zuständigen Ge
richte in dem Termin zur mündlichen Verhandlung nicht 
erscheint oder nicht verhandelt, also keine die Zuständigkeit 
deS Gerichtes anerkennende Prozeßhandlung vornimmt, so 
muß dieses, well die Bedingung seiner Zuständigkeit nicht 
eingetreten ist, von Amts wegen seine Unzuständigkeit aus
sprechend

in. Wenn der Rechtsstreit vermögensrechtliche Ansprüche 
betrifft, so kommt selbst die Ausschließlichkeit der örtlichen 
Zuständigkeit nur in erster Instanz in Betracht, so daß 
daS Gericht eines anderen Bezirkes, falls bei ihm die 
Klage erhoben wird und es seine örtliche Unzuständigkeit 
erkennt, diese von AmtS wegen aussprechen muß, und daß 
daher auch der Beklagte jederzeit und bis zum Schluffe der 
mündlichen Verhandlung, auf welche unmittelbar das End
urteil ergeht, diese Unzuständigkeit geltend machen kann. 
Hat er daö aber nicht getan, obgleich er erschienen ist und 
zur Hauptsache mündlich verhandelt hat, und hat daS Ge
richt ein auf der Annahme seiner örtlichen Zuständigkeit 
beruhendes Endurteil erlaffen, so darf in der Berufungs
instanz seine Unzuständigkeit nicht mehr von Amts wegen 
ausgesprochen werden, und der Beklagte kann sie nur gel
tend machen, wenn er glaubhaft macht, daß er ohne sein 
Verschulden außerstande gewesen sek, es in erster Instanz 
zu tun? In der Revisionsinstanz kommt, wenn in der

6 Vgl. Bear. z. § 38-40 
CPE. im letzten Abs., CP.Pr. 
S. 112—114. So auch RGer. 
26. V. 1880(1 @.438 ff.), 12. X. 
1880 (2 S. 409) und die fast 
allgemeine Meinung. Auf ihr 
berufst auch die Fassung des 
neuen Zusatzes zu § 528 Abs. 1 

CP. (s. Der. d. VI. Komm. 
S. 30 fg.), und sie ist daher jetzt 
als gesetzlich festgestellt anzusehen. 

' 8 528 Abs. 1 Satz2 CP. Daß 
hier nur die ausschließliche ört
liche Zuständigkeit gemeint ist, 
ergibt sich aus dein Ausdrucke; 
„ein ausschließlicher Gerichts-
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Berufungsinstanz ein auf der Annahme der örtlichen Zu
ständigkeit beruhendes Endurteil ergangen ist, die Unzu
ständigkeit überhaupt nicht mehr in Rücksicht; denn in 
Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche kann 
darauf, daß die örtliche Zuständigkeit des Gerichtes erster 
oder zweiter Instanz mit Unrecht angenommen worden sei, 
die Revision nicht gestützt werdend

§ 17-
d) Bestimmung des juftlnligen Gerichtes durch ein höheres Gericht. 

Das Gericht, das für einen Rechtsstreit zuständig sein 
soll, ist durch ein höheres Gericht als Organ der Justiz
verwaltung zu bestimmen:* 1

1) wenn daS nach den bisher entwickelten Regeln zu
ständige Gericht an der Ausübung der Gerichtsbar
keit in der Sache rechtlich sz. B. wegen Beschluß
unfähigkeit zufolge gesetzlicher Ausschließung oder 
erfolgreicher Ablehnung von Richtern) oder tatsäch
lich (z. B. wegen eines Krieges) verhindert ist;

2) wenn es in Rücksicht auf die Grenzen verschiedener 
Gerichtsbezirke ungewiß ist, welches Gericht für den 
Rechtsstreit zuständig sei;

3) wenn mehrere Personen, die gemeinschaftlich als 
Streitgenosien verklagt werden sollen, ihren allge
meinen Gerichtsstand bei verschiedenen Gerichten 
haben und für den Rechtsstreit auch kein gemein
samer besonderer Gerichtsstand besteht;?

stand" in § 528 Abs. 1 Satz 2. 
S. auch Ber. d. VI. Komm. 
S. 30.

8 § 549 Abs. 2 CP.
1 § 36 CP. Entsprechende 

Vorschriften gibt§2ZBG. Auch

siir die Erlassting des Zahlungs
befehls im Mahnverfahren kann 
gemäh § 36 CP. das zuständige 
Gericht bestimmt werden: RGer. 
20. IX. 1897 (39 S. 425 ff.). 

’ Vgl. § 59, 60 CP. Beson-


